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Ihre Bewerbung richten Sie 
bitte an die

Verwaltungsgemeinschaft 
Scheinfeld, Hauptstr. 3, 

91443 Scheinfeld,
E-Mail:

bewerbungen@
vgem.scheinfeld.de,

Tel. 09162 9291-201 oder -221

Die Verwaltungsgemeinschaft 
Scheinfeld, Landkreis Neustadt 
a. d. Aisch - Bad Windsheim, mit 

ca. 12.300 Einwohnern in 6 
Mitgliedsgemeinden, sucht zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Sachbearbeiter/in 
(m/w/d)

Aufgaben, Anforderungspro�l 
sowie weitere Infos unter 
www.vgem-scheinfeld.de

Wir freuen uns auf Ihre 
aussagekräftige und vollständige 
Bewerbung bis zum 28.02.2025. 

Wenn Sie sich elektronisch 
bewerben, übersenden Sie Ihre 
Unterlagen bitte ausschließlich 

im PDF-Format.

für den Bereich Kämmerei

Jetzt renovieren und staatliche Förderung sichern: 
Fenster, Türen und sommerlicher Sonnenschutz! 
Beratung, Förderantrag, Fertigung & Montage aus einer Hand!

AUSGEZEICHNETER FENSTERFACHBETRIEB

Fenster + Rollladen Bauer GmbH
Am Sternbach 2 | 91477 Markt Bibart
Telefon: 09162/9898-0  
www.bauer-fenster.de
Fenster | Haustüren | Sonnenschutz 

15 – 20 % 

Förderzuschuss

FENSTER SANIEREN, 
FÖRDERUNG KASSIEREN!
Unser Komplettservice. Für Sie ohne Aufwand.
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G E I S E L W I N D
www.elektro4u.com

Telefon 09556/478989-0

Hotel Gasthof Metzgerei LAMM, 
Benedikt Rückel, Marktplatz 8, 96160 Geiselwind

Tel.: 09556 247, Mail: info@lamm-geiselwind.de 
www.lamm-geiselwind.de

Angebote vom 06.02.2025 - 19.02.2025

100 g 1,25 €
Schweineschnitzel
- gerne auch paniert - vom Strohschwein

100 g 1,76 €
Cordon bleu
- gerne auch paniert - vom Strohschwein

100 g 1,70 €
Sauerbraten - nach Hausfrauenart eingelegt -
vom Langenberger Jungbullen

100 g 1,20 €
Gyros / Waldpilzpfanne
vom Strohschwein - pfannenfertig - 

100 g 1,22 €
Gulasch - gemischt -
täglich frisch von Hand geschnitten

100 g 1,35 €
Wiener
über Buchenholz geräuchert - kesselfrisch -

100 g 1,30 €
Schweizer Wurstsalat
nach überliefertem Rezept

je Sortiment 14,40 €
Gläsersortiment 5 + 1 Gläser
alle Sorten, auch Wildspezialitäten

METZGEREI ANGEBOTE

Ab sofort Mo. ab 17:30 Uhr: 
Tischreservierung/Vorbestellung erbeten, Telefon 09556/247

10. Februar 2025 Kesselfleisch vom Buffet mit Suppe, Bratwurstgehäck, 
Blut- und Leberwurst, Sauerkraut und Brot  

Grillseminare ... in Lamm‘ Bierkeller
08.02.2025  |  22.02.2025  |  29.03.2025



WICHTIGE TELEFONNUMMERN
Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst:    112
Polizei:      110 (Ortsteil u. Landkreis angeben)
Zahnärztl. Bereitschaftsdienst:     0800/66 49 289
Giftinformationszentrale:     089/19240
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern:  116 117
Hospizverein Bamberg: 0951/955070

(ZAHN-)ÄRZTL. BEREITSCHAFTSDIENST
 Ärztl. Bereitschaftsdienst für Burghaslach und Schlüsselfeld
Bereitschaftsdienstpraxis an der Steigerwaldklinik Burgebrach
Mi.: 17.00-19.00 Uhr; Fr.: 18.00-20.00 Uhr; Sa., So. und Feiertage: 9.00-12.00 
Uhr und 16.00-19.00 Uhr. Die Praxis ist unter Tel. 09546/88 88 8 zu den 
Sprechstunden direkt erreichbar.

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Geiselwind
Bereitschaftsdienstpraxis an der Klinik Kitzinger Land
Mi. und Fr.: 16.00-21.00 Uhr; Sa., So. und Feiertage: 9.00-21.00 Uhr. Mo., Di. 
und Do.: 18.00-21.00 Uhr. Die zentrale Aufnahme (Notfallambulanz) ist un-
ter der Tel. 09321/704-190 erreichbar.

 Zahnärztl. Notdienst LKR Neustadt/Aisch/Bad Windsheim/ERH
8. / 9. Feb.  Markus Rieß, Ziegelhüttenweg 9, 91438 Bad Windsheim
 Tel. 09841/3333
15. / 16. Feb. Dr. Thomas Rödig, Untere Bergstr. 5, 91448 Emskirchen
 Tel. 09104/2730
22. / 23. Feb. Stefan Saad, Saadstr. 1, 91472 Ipsheim
 Tel. 09846/1566

 Zahnärztlicher Notdienst LKR Kitzingen
8. / 9. Feb. Dr. med.dent. Waltraud und Stefan Pfister, Grabenstr. 23, 

97447 Gerolzhofen, Tel. 09382/318411
15. / 16. Feb. Gabriele Arndold, Kirchstr. 11, 97499 Donnersdorf
 Tel. 09528/951791
22. / 23. Feb. Dr. med. dent. Eugen Becker, Dr.-Eugen-Schön-Str. 11a, 

97332 Volkach, Tel. 09381/2944

 Zahnärztlicher Notdienst LKR Bamberg, Tel. 0800/6649289
8. / 9. Feb. Dr. med. dent. Ulrike David-Neundorfer, Lerchenweg 57, 

96135 Stegaurach
15. / 16. Feb. Dr. Philipp Beck, Hainstr. 5, 96047 Bamberg
22. / 23. Feb. Dr. Ulrike Eisentraut, Lerchenweg 57, 96135 Stegaurach
Der zahnärztliche Notdienst erstreckt sich auf die Behandlungszeit in der Praxis von 10 bis 12 Uhr 
und von 18 bis 19 Uhr, die Rufbereitschaft des notdiensthabenden Zahnarztes von 0.00-24.00 Uhr. 
Die Tonbandansage für den Notdienst ist unter der Tel. 0921/761647 oder 0800/6649289 zu hö-
ren. Ebenso kann der Notdienst für alle Bereiche im Internet unter www.zbv-oberfranken.de oder 
www.notdienst-zahn.de nachgelesen werden. 

DIENSTBEREITSCHAFT DER APOTHEKEN  
(WWW.LAK-BAYERN.NOTDIENST-PORTAL.DE)

Die Dienstbereitschaft beginnt um 8 Uhr und endet am darauffolgenden Tag um 8 Uhr
 In der Zeit von 20-7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen wird ein gesetzlicher Aufschlag 
(2,50€) erhoben.

8. Feb.  Markt-Apotheke Burghaslach, Franz-Ludwig-Apotheke Bam-
berg, Brücken-Apotheke Kitzingen

9. Feb.  Aurach-Apotheke Oberaurach, Rats-Apotheke Neustadt, 
Markt-Apotheke Iphofen

10. Feb.  Apotheke am Rathaus Burgebrach, Storchen-Apotheke Uehl-
feld, Rats-Apotheke Markt Bibart

11. Feb.  Traut’sche Apotheke Sugenheim, Marien-Apotheke Adelsdorf, 
Stadt-Apotheke Mainbernheim

12. Feb.  Aischpark-Apotheke Höchstadt, Stern-Apotheke Bamberg, 
Apotheke am Rathaus Dettelbach

13. Feb.  Markt-Apotheke Iphofen, Linden-Apotheke Bamberg, 
Storchen-Apotheke Ipsheim

14. Feb.  Schloss-Apotheke Trabelsdorf, Franken-Apotheke Dachsbach, 
Rosen-Apotheke Ebelsbach

15. Feb.  Apotheke Ebrach, Vitalo-Apotheke Höchstadt, Traut’sche 
Apotheke Sugenheim

16. Feb.  Hirsch-Apotheke Mühlhausen, Franconia-Apotheke im Ärz-
tehaus Wiesentheid, Neue-Apotheke Stegaurach

17. Feb.  Apotheke im Einkaufspark Volkach, Franken-Apotheke Emskir-
chen, St. Hedwig-Apotheke Bamberg

18. Feb.  Aurach-Apotheke Oberaurach, Vitalo-Apotheke Höchstadt, 
Lamm-Apotheke Kitzingen

19. Feb.  Linden-Apotheke Diespeck, Kronen-Apotheke Gerolzhofen, 
Markt-Apotheke Bischberg

20. Feb.  Paracelsus-Apotheke Höchstadt, Hainapotheke Bamberg, 
Apotheke im Ärztehaus Kitzingen

21. Feb.  Vitalo-Apotheke Schlüsselfeld, Rats-Apotheke Neustadt, 
Linden-Apotheke Zeil

22. Feb.  Stadt-Apotheke Scheinfeld, Ahorn-Apotheke Bamberg, 
Löwen-Apotheke Haßfurt

23. Feb.  Paracelsus-Apotheke Höchstadt, Linden-Apotheke Bamberg, 
Einhorn-Apotheke Haßfurt Alle Angaben ohne Gewähr.
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Wohnungs- und Immobilienbörse
4-Zimmer-Wohnung mit 90 qm in Geiselwind zu vermieten. Grundsaniert mit 
neuer Küche und neuem Bad (begehbare Dusche), Stellplatz vorhanden. Kalt-
miete 640,00 € zzgl. Nebenkosten. Tel. 0151/67415947

Wunderschöne kleine Wohnung, ca. 50 qm, hochwertige Ausstattung, plus 
großer Hauswirtschaftsraum und großes windgeschütztes Carport in Geisel-
wind, OT Gräfenneuses zu vermieten. Auch möbliert möglich. Erstbezug 2015, 
bisher Eigennutzung. Tel. 09556/546

2-stöckiges großes Bauernhaus in Geiselwind, OT Gräfenneuses – Ortskern mit 
zwei Gärten, evtl. Nebengebäude zu fairem Preis zu vermieten. EG ist Wohn-
bereich, 1. Stock ist Schlafbereich. Vor fünf Jahren teilsaniert (neue Fenster, 
Außenfassade). Tel. 09556/546

Informationsabend zum Übertritt ans  
Gymnasium Scheinfeld
Am Donnerstag, dem 20. Februar 2025, findet um 19:00 Uhr ein Infor-
mationsabend per Videokonferenz zum Thema Übertritt ans Gymnasium 
Scheinfeld statt. Dazu werden alle Eltern und deren Kinder, die im nächsten 
Schuljahr in eine fünfte Klasse des Gymnasiums übertreten wollen, herzlich 
eingeladen. Die Zugangsdaten finden Sie auf der Homepage: www.gymna-
sium-scheinfeld.de

Stellvertretender Schulleiter Thorsten Müller, die Unterstufenbetreuerin Da-
niela Frankenberger, der Beratungslehrer Bastian Scheibenberger sowie die 
Schulpsychologin Sylvia Hein werden über die Übertrittsvoraussetzungen, 
das Aufnahmeverfahren und verschiedene Bildungswege informieren. Es 
werden aber auch Besonderheiten des Gymnasiums Scheinfeld vorgestellt, 
z. B. die Schulzweige (naturwissenschaftlich-technologisch oder sprachlich), 
die Sprachenfolgen (Englisch als 1., Latein als 2. oder Französisch als 2. bzw. 3. 
Fremdsprache), das Fahrtenkonzept (Schullandheim, Skilager, Schwarzwald-, 

Berlin- und Studienfahrt) und mögliche Austausche. Auch die Angebote der 
offenen Ganztagsschule (durch Lehrkräfte unterstützt), Fördermöglichkeiten 
und Wahlfächer werden dargestellt.

Am Samstag, dem 22. März 2025, findet dann der Tag der offenen Tür statt. 
Treffpunkt ist um 10:00 Uhr in der Aula der Schule. Sie und Ihre Kinder lernen 
in kleinen Gruppen das Gymnasium Scheinfeld kennen, es gibt kleine Vorfüh-
rungen und in persönlichen Gesprächen können Fragen geklärt werden. 

Für Eltern, die an der Videokonferenz am 20. Februar 2024 nicht teilnehmen 
konnten, gibt es bereits um 9:00 Uhr im Mehrzweckraum A 0.02 (neben der 
Aula) eine kurze Informationsveranstaltung zum Übertritts- und Aufnahme-
verfahren und zur Situation und den Möglichkeiten am Gymnasium Schein-
feld.

Kontakt
Kommunale Allianz Drei-Franken-Eck - Geschäftsstelle, Marktplatz 5, 
96132 Schlüsselfeld, Tel. 09552/9222-34, E-Mail: info@drei-franken-info.de, 
Internet: www.drei-franken-info.de.
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 12 Uhr. 

Redaktionsschluss für die Seite der Kommunalen Allianz für das DFA 03/25:
Donnerstag, 13. Februar 2025 um 11.00 Uhr.

Aktuelle Informationen und Veranstaltungen der Kommunalen Allianz 2/2025 3



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Wahlbekanntmachung zur Bundestagswahl
 1. Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt.
  Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

 2. Die Gemeinde ist in folgende fünf allgemeine Wahlbezirke eingeteilt:

Wahlbezirk Wahlraum barrie-
refrei

0001 Schlüsselfeld Zehntscheune Schlüsselfeld, Bürgersaal - 
Marktplatz 5, 96132 Schlüsselfeld 

ja

0002 Thüngfeld Feuerwehrhaus Thüngfeld, Schulungsraum - 
Eckersbacher Str. 16, 96132 Schlüsselfeld

ja

0003 Elsendorf Alter Kindergarten Elsendorf Turnraum -  
Frickenhöchstadter Str. 2, 96132 Schlüsselfeld

nein

0004 Aschbach Feuerwehrhaus Aschbach, Schulungsraum - 
Schlüsselfelder Weg 22a , 96132 Schlüsselfeld

ja

0005 
Reichmannsdorf 

Feuerwehrhaus Reichmannsdorf, Schulungs-
raum - Untere Hauptstr. 18, 96132 Schlüssel-
feld 

ja

   In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
15. bis 24. Januar 2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.

 3.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
um 15:00 Uhr in der Stadthalle Schlüsselfeld, An der Reichen Ebrach 1, 
96132 Schlüsselfeld zusammen.

 4.  Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist.

   Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ih-
ren amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

  Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben.
   Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wäh-

ler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.
   Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweit-

stimme.
  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
  a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewer-

ber und Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter 
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts 
und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin ei-
nen Kreis für die Kennzeichnung,

  b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der 
Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und 
jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung.

   Die wählende Person gibt ihre Erststimme in der Weise ab, dass sie auf 
dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll, und ihre 
Zweitstimme in der Weise ab, dass sie auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf an-
dere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

   Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des 
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und 
in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

  In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

 5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgen-
de Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 

öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

 6.  Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

  a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises
  oder
  b) durch Briefwahl teilnehmen.
   Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwal-

tungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbrief-
umschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stel-
le zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

   Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für 
die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die Ausstellung des 
Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlbe-
rechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per 
Briefwahl wählen kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht 
oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten 
umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. Febru-
ar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein 
beim Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaub-
haft versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist 
oder sie ihn verloren hat.

 7.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertre-
ter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des 
Bundeswahlgesetzes).

   Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Be-
hinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst 
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten 
Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes).

   Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbei-
führt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässi-
ger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme 
abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

STADT SCHLÜSSELFELD

28.01.2025, Johannes Krapp, 1. Bürgermeister

Umstufung eines Teilstücks der Ortsstraße 
Brennender Stock zur Gemeindeverbindungs-
straße
Der Stadtrat beschließt, dass ein Teilstück (120 Meter) der Ortsstraße „Brennen-
der Stock“ zur Gemeindeverbindungsstraße umgestuft wird und Gemeinde-
verbindungsstraße „Reichmannsdorf - St 2262“ wird.
Das Teilstück beginnt an der Einmündung zur Ortsstraße „Schmiedsberg“ bei 
Fl.-Nr. 489/1 Gemarkung Reichmannsdorf und endet an der Fl.-Nr. 558/1 Ge-
markung Reichmannsdorf.
Die Eigentümerin und Trägerin der Straßenbaulast ist die Stadt Schlüsselfeld.
Die Umstufung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt als 
bekannt gegeben.
Die Unterlagen zu der vorstehenden Verfügung können während der üblichen 
Parteiverkehrszeiten in der Stadtverwaltung Schlüsselfeld, Zi. 01, eingesehen 
werden.

Mitteilungen der

mit den Ortsteilen Thüngbach, Aschbach, Hohn am Berg, Ziegelsambach, Wüstenbuch, Heuchelheim, Rambach, 
Debersdorf, Eckersbach, Thüngfeld, Attelsdorf, Elsendorf, Possenfelden, Lach, Güntersdorf, Obermelsendorf, 
Untermelsendorf, Bernroth, Reichmannsdorf, Fallmeisterei, Hopfenmühle

Öffnungszeiten der Gemeinde: Montag - Freitag 8 - 12 Uhr, Montag 13.30 - 18 Uhr
Telefon: (0 95 52) 9 22 20, Telefax: (0 95 52) 92 22 30, E-Mail: stadt@schluesselfeld.de, Internet: www.schluesselfeld.de

STADT SCHLÜSSELFELD



SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN
Die Stadtkasse teilt mit:
Alle Zahlungspflichtigen, die nicht am automatischen Abbuchungsverfahren
teilnehmen, werden gebeten, den fälligen Betrag auf eines der Konten der 
Stadt Schlüsselfeld zu überweisen.

Es werden fällig:
 - Gewerbesteuervorauszahlung
 - Grundsteuer (bei vierteljährlicher Zahlungsweise)
 - Wasser- und Kanalgebühren (1. Abschlag)

Bitte überweisen Sie die fälligen Beträge fristgerecht zum 15.02.2025 auf eines 
der Konten der Stadt Schlüsselfeld.
Bankverbindungen:
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen  
Höchstadt Herzogenaurach  Raiffeisenbank DreiFranken eG
IBAN: DE98 7635 0000 0430 103 606 IBAN: DE33 7606 9602 0002 7102 00
BIC: BYLADEM1ERH   BIC: GENODEF1HSE
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE 60 7705 0000 0810 2650 17
BIC: BYLADEM1SKB

KULTUR IN ALTEN MAUERN
Mittwoch, 26.02.2025, in der Zehntscheune Schlüsselfeld
Vortrag zum Thema Brau(erei)wesen in Oberfranken
Bezirksheimatpfleger Prof. Dr. Dippold hält einen Vortrag zum Brauereiwesen 
in Oberfranken. Im Anschluss daran wird das Buch „Brauer & Kommunbrauer in 
der Stadt Schlüsselfeld und Umgebung“ vorgestellt. 

BITTE UM VORANMELDUNG im Rathaus unter Tel. 09552/922210.

Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19.00 Uhr | kostenloser Eintritt

KULTUR IN ALTEN MAUERN
Samstag, 08.02.2025, in der Zehntscheune Schlüsselfeld
Kathana Gitarrenduo 
Herzliche Einladung zum Konzert mit 
dem Kathana Gitarrenduo unter dem 
Titel „Melodien der Liebe“.
Hanna Link und Kathrin Hailer lern-
ten sich 2009 an der Hochschule für 
Musik in Nürnberg während ihres 
Grundstudiums kennen. Sie gründe-
ten bald darauf das Kathana Gitar-
renduo und studierten gemeinsam 
den Master für Kammermusik. Nach vielen Solo-Konzerten und Projekten mit 
unterschiedlichsten Ensembles sind Hanna und Kathrin wieder mit einem ge-
meinsamen Konzertprogramm zu hören.
Musikalische Leidenschaft und harmonische Zusammenarbeit werden erleb-
bar in den Werken von Enrique Granados, Astor Piazzolla, J. S. Bach u. a.
Freuen Sie sich auf eine emotionale Reise voller berührender Melodien und 
inspirierender Klänge. 
Mehr Informationen auf www.hannalink.de.

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr | Vorverkauf: 15 € (im Rathaus Schlüs-
selfeld, Marktplatz 5, 96132 Schlüsselfeld), Abendkasse 17 €

Öffnungszeiten des 
Wertstoffhofes Schlüsselfeld (Debersdorfer Str.)

Winterzeit (bis 30.03.2025)
Dienstag 14:00 – 17:00 Uhr Samstag 09:00 – 13:00 Uhr

Wichtige Hinweise zur Bundestagswahl am 
23.02.25
Die bereits beantragten Briefwahlunterlagen werden ab sofort im Gemeinde-
gebiet ausgetragen. Bitte achten Sie auf eine richtige Beschriftung Ihrer Brief-
kästen, damit es hier nicht zu Verzögerungen kommt.
Ihre ausgefüllten Briefwahlunterlagen können Sie persönlich im Rathaus abge-
ben oder im Briefkasten des Rathauses einwerfen. Für die Rücksendung Ihrer 
Briefwahlunterlagen mit der Deutschen Post wird empfohlen, den Wahlbrief 
spätestens drei Tage vor dem Wahltermin in einen Briefkasten der Deut-
schen Post einzuwerfen oder in einer Filiale der Deutschen Post abzugeben, 
um eine rechtzeitige Zustellung zu gewährleisten.

STADT SCHLÜSSELFELD

Verunreinigung von Gehwegen durch Hundekot
Wieder einmal wird das leidliche Problem angesprochen, dass Hunde ihre 
Bedürfnisse auf öffentlichen Gehwegen erledigen und begleitende Perso-
nen sich darum nicht weiter kümmern. Dieses Ärgernis tritt immer wieder im 
gesamten Gemeindegebiet auf, derzeit besonders auf den Gehwegen in der 
Traubstraße und in der Teplitzer Straße in Schlüsselfeld.
Die Stadtverwaltung appelliert an die Hundehalter, wenn das Malheur auf ei-
nem Gehweg passiert ist, sich um die Beseitigung zu kümmern – hierfür sind 
Spender mit Hundekotbeuteln aufgestellt!
Es sollte sich niemand scheuen, Mitbürgerinnen und Mitbürger auf diese Ge-
gebenheiten anzusprechen. Des Weiteren wird auf die Möglichkeit der Ver-
hängung von Bußgeldern verwiesen.

STADTVERWALTUNG SCHLÜSSELFELD

Umsetzung der Glascontainer in der Traub-
straße
Die Glascontainer in der Traubstraße werden dauerhaft auf den Parkplatz des 
Edeka-Marktes (Bamberger Straße 38) versetzt. 

Die Umsetzung erfolgt in der 7. Kalenderwoche, zwischen dem 10. und 14. Fe-
bruar 2025.

Umstufung eines Teilstücks der Ortsstraße 
Schmiedsberg zur Gemeindeverbindungs-
straße
Der Stadtrat beschließt, dass ein Teilstück (112 Meter) der Ortsstraße „Schmieds-
berg“ zur Gemeindeverbindungsstraße umgestuft wird und Gemeindeverbin-
dungsstraße „Reichmannsdorf - St 2262“ wird.
Das Teilstück beginnt an der Einmündung in die Staatsstraße bei Fl.-Nr. 487 
Gemarkung Reichmannsdorf und endet an der Einmündung zur Ortsstraße 
„Brennender Stock“.
Die Eigentümerin und Trägerin der Straßenbaulast ist die Stadt Schlüsselfeld.
Die Widmung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt als 
bekannt gegeben.
Die Unterlagen zu der vorstehenden Verfügung können während der üblichen 
Parteiverkehrszeiten in der Stadtverwaltung Schlüsselfeld, Zi. 01, eingesehen 
werden.

GEWÄSSERRANDSTREIFEN IM LANDKREIS 
BAMBERG
Als ein Ergebnis des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ müssen seit August 
2019 in Bayern Gewässerrandstreifen eingehalten werden. Um Klarheit für die 
Landwirte zu schaffen, werden die Gewässer bayernweit von den Wasserwirt-
schaftsämtern überprüft und kartiert. Jetzt ist die Kartierung der Gewässer im 
Landkreis Bamberg abgeschlossen. Gewässerrandstreifen nehmen in unserer 
Kulturlandschaft eine immer größer werdende Rolle ein. Sie dienen der Ver-
netzung von Landschafts- und Lebensräumen, vermindern bei Starkregener-
eignissen den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen aus der Landwirtschaft, wir-
ken der Gewässererwärmung durch Beschattung, z. B. durch Bäume, Sträucher 
oder Hochstaudenfluren entgegen und leisten damit einen wichtigen Beitrag 
zur Verbesserung des ökologischen Zustands von Gewässern. 

Die Gewässer im Landkreis Bamberg sowie der Stadt Bamberg wurden in den 
letzten Monaten von Mitarbeitern des Wasserwirtschaftsamts Kronach vor Ort 
begutachtet und anhand bayernweit einheitlicher Kriterien eingestuft. Der 
Entwurf der randstreifenpflichtigen Gewässer wurde in übersichtlichen Karten 
aufbereitet. Sie werden ab Mittwoch, den 19.02.2025, gemeindeweise auf 
der Homepage des Wasserwirtschaftsamts Kronach veröffentlicht (www.wwa-
kc.bayern.de). In einem Zeitraum von vier Wochen können bis zum 01.04.2025 
betroffene Grundstückseigentümer/innen Rückmeldung an das Wasserwirt-
schaftsamt Kronach geben. Hinweise und strittige Gewässerabschnitte wer-
den noch einmal geprüft. Danach wird die finale Kulisse an das Landesamt für 
Umwelt, kurz LfU, übergeben. Eine Veröffentlichung der Gewässerrandstrei-
fenkulisse ist für den 01.07.2024 im UmweltAtlas Bayern (www.umweltatlas.
bayern.de) geplant.

Betroffenen Kommunen, Mandatstragenden, Behörden und Verbänden sowie 
Grundstückseigentümer/innen werden in einer Online-Informationsveran-
staltung die vorläufige Gewässerrandstreifenkulisse vorgestellt. Die Video-
konferenz findet am 18.02.2025 um 16 Uhr statt. Für die Anmeldung an der 
Videokonferenz senden Sie bitte bis zum 11.02.2025 eine E-Mail an gewaesser-
randstreifen@wwa-kc.bayern.de. Den Link zur Videokonferenz und die zuge-
hörigen Einwahldaten erhalten Sie dann anschließend nach Ihrer Anmeldung 
per E-Mail. Herzlich eingeladen sind alle Betroffenen und Interessierten.
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe (Erscheinungstag: 21.02.2025)
Freitag, 14.02.2025, 9:00 Uhr
Redaktionsschluss für die übernächste Ausgabe ist der 28.02.2025.

Bitte senden Sie ihre redaktionellen Beiträge, die unter den Mitteilungen der Stadt 
Schlüsselfeld veröffentlicht werden sollen, an dfa@schluesselfeld.de, damit diese 
rechtzeitig berücksichtig werden können.

REDAKTIONSSCHLUSS

SPRECHTAGE

Verband/Institution Ort Zeit

Deutsche Rentenversich., 
(Ausk.– u. Beratungsstelle)

Schlüsselfeld, Rathaus, 
Zehntscheune Erdgeschoss

Dienstag, 11.03.2025, 8.30 bis 15.20 Uhr 
Bitte Termin vereinbaren unter Tel. 09552/922210;
Rentenhotline: Tel-Nr. 0800/100048018

AOK Bamberg Auskunft zu den gewohnten Öffnungszeiten in Bamberg 
unter Tel. 0951/9336-415

Forstdienststelle Schlüsselfeld
Amt f. Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten Bamberg

Schlüsselfeld, Veit-Dennert-Straße 10 Jeden Donnerstag, 15.00 bis 17.00 Uhr, Tel. 0951/8687-3001

Caritasberatungsstelle für Suchtkranke u. Angehörige Burgebrach, Steigerwaldklinik Jeden Montag, 14.00 bis 18.00 Uhr, Tel. 0951/2995740

Burgebracher Tafel Burgebrach, Grasmannsdorfer Str. 2B Dienstag u. Donnerstag, 14.00 bis 15.00 Uhr

Sprechtage mit Aktivsenioren Landratsamt Bamberg Alle 2 Monate i. Wechsel m. LRA u. Stadt Bamberg
Tel. 0951/5090005 oder www.aktivsenioren.de

Zentrum Bayern Familie u. Soziales Bibliothek i. Rathaus Bamberg, Maxplatz 3 Erster Dienstag im Monat, jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr, 
Tel. 0921/605-1

Hospiz Verein Bamberg e. V. Bamberg, Lobenhoffer Str. 10 Auskunft und Beratung Tel. 0951/955070 oder 
www.hospizverein-bamberg.de

Kostenloser Betreuungsverein des SkF Bamberg e.V. Bamberg, Schwarzenbergstr. 8 Jeden Montag, 10.00 bis 12.00 Uhr und nach Verein-
barung. Auskunft und Beratung Tel. 0951/8685-0 oder 
www.betreuungen@skf-bamberg.de

Freie Sicht nach allen Seiten:
Das Ordnungsamt bittet um Ihre Mithilfe!
Anpflanzungen tragen zur Verbesserung der Lebensräume für Mensch und 
Tier bei, sie können aber auch Gefahrensituationen hervorrufen. Beim Ord-
nungsamt eingehende Hinweise und Beschwerden sowie selbst durchgeführ-
te Ortsbesichtigungen zeigen uns, dass an Kreuzungen, Einmündungen sowie 
Fuß- und Radwegen immer wieder Behinderungen durch überhängende Äste 
und zu breit und zu hoch wachsende Hecken bestehen.

Dann kann es nur heißen: „Bitte zurückschneiden!“ 

Bitte prüfen Sie auch, ob Straßenlampen an der Grundstücksgrenze oder Schil-
der zugewachsen sind und deren Freischneiden erforderlich ist. Bedenken Sie: 
Durch das Zuwachsen von Straßenlampen oder Schildern (z. B. Straßenbe-
zeichnungen, Omnibushaltestellen usw.) wird die Verkehrssicherheit beein-
trächtigt und die Orientierung von ortsfremden Personen erschwert.

Nach Art. 29 Abs. 2 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStr.WG) dürfen 
Anpflanzungen aller Art sowie Zäune, Stapel, Haufen und andere mit einem 
Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen nicht angelegt werden, 
wenn sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen kön-
nen. 

Besonders gefährdet sind Kinder, die nach der Straßenverkehrsordnung bis 
zum vollendeten achten Lebensjahr mit ihrem Fahrrad den Gehweg benutzen 
müssen. Werden sie durch überhängende Äste zum Ausweichen auf die Straße 
verleitet, besteht erhöhte Unfallgefahr für sie. Neben der möglichen Verlet-
zung des Kindes drohen Ihnen erhebliche Schadensersatzforderungen.

Im Kreuzungsbereich von Straßen sind sog. „Sichtdreiecke“ grundsätzlich 
von jeder Bebauung freizuhalten. Das Sichtdreieck beschreibt ein Sichtfeld, 
das ein Verkehrsteilnehmer zur Verfügung hat, wenn er von einer unterge-
ordneten in eine übergeordnete Straße einbiegen will. Wenn nun dieses 
Sichtdreieck durch Bebauung (Gartenzaun, Hecke, Baum o.Ä.) nicht mehr 
überschaubar ist, wird das Einbiegen in die bevorrechtigte Straße zum ge-
fährlichen Glücksspiel. 

Beachten Sie auch das sog. „Lichtraum-
profil“, das von allen Grundstücks-
eigentümern einzuhalten ist, deren 
Grundstücke an öffentliche Straßen so-
wie Geh- und Radwege angrenzen: Der 
Pflanzenwuchs sollte bis zu einer Höhe 
von 2,50 Metern nicht über den Geh- und 
Radweg ragen. Grenzt das Grundstück direkt an eine öffentliche Straße, dürfen 
die Pflanzen bis zu einer Höhe von 4,50 Metern nicht in die Straße hineinragen.

Soweit keine Verkehrsgefährdung vorliegt, ist das Roden oder das auf den 
Stock setzen von Hecken und Sträuchern in der Zeit vom 1. März bis 30. Sep-
tember zum Schutz von Vögeln verboten. Form- und Pflegeschnitte sind zuge-
lassen, wenn sich im Gehölz keine Nester befinden.

Im Übrigen sind die Anlieger nach der Verordnung über die Reinhaltung und 
Reinigungspflicht öffentlicher Straßen auch zur Entfernung von Unkraut ver-
pflichtet.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

STADT SCHLÜSSELFELD

Landkreis ehrt Verkehrshelfer für ihren Einsatz 
Eine schöne Tradition: In der Vorweihnachtszeit ehrt der Landkreis Bamberg 
die engagierten Schulweghelferinnen und Schulweghelfer. In diesem Jahr 
folgten 13 Schülerlotsen, zehn Schulbuslotsen sowie 30 erwachsene Schul-
weghelferinnen und -helfer der Grund- und Mittelschulen Schlüsselfeld 
und Oberhaid der Einladung ins Bauernmuseum Bamberger Land. Stellvertre-
tend für insgesamt 170 Schülerlotsen, 54 Schulbuslotsen und 138 erwachsene 
Schulweghelfer im gesamten Landkreis überreichte stellvertretender Landrat 
Bruno Kellner ihnen eine Urkunde und ein kleines Dankeschön. Auch Vertre-
ter des Schulamts, der Polizei und der Verkehrswacht schlossen sich seinem 
Dank an. „Verkehrshelfer leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit 
im Landkreis. Ihr Engagement sorgt dafür, dass unsere Schulkinder sicher an 
ihr Ziel kommen“, betonte Kellner.

Im gesamten Landkreis Bamberg sind Verkehrshelfer an Kreuzungen und Ein-
mündungen im Einsatz, um den Schulweg sicherer zu gestalten – mit Erfolg: 
An gesicherten Stellen kommt es nur äußerst selten zu Unfällen. So wurde im 
Jahr 2024 im gesamten Landkreis nur ein Unfall an einer durch Verkehrshelfer 
gesicherten Stelle gemeldet, während an ungesicherten Stellen sieben Schul-
wegunfälle registriert wurden.

„Die niedrigen Unfallzahlen sind ein Beweis für die wertvolle Arbeit der Ver-
kehrshelfer“, hob Kellner hervor und sprach allen Helferinnen und Helfern sei-
nen herzlichen Dank aus.

DAS LANDRATSAMT INFORMIERT!
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AUS DEM STADTRAT
Sitzung des Stadtrates vom 16. Januar 2025
Bauanträge
Der Stadtrat erteilt das Einvernehmen 
 -  zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage auf dem Grund-

stück Fl.-Nr. 953/3 Gemarkung Elsendorf (Lach 33)
 -  zum Anbau und Umbau des Wohnhauses auf dem Grundstück Fl.-Nr. 6/1 

Gemarkung Heuchelheim (Heuchelheim 56)

Bericht des Jugendpflegers
Der Jugendpfleger der Stadt Schlüsselfeld, David Mildner, berichtete dem 
Stadtrat über seine Arbeit.

Umstufung eines Teilstücks der Ortsstraße Brennender 
Stock zur Gemeindeverbindungsstraße
Der Stadtrat beschließt, dass ein Teilstück (120 Meter) der Ortsstraße „Brennen-
der Stock“ (Bestandsverzeichnis R 22) zur Gemeindeverbindungsstraße umge-
stuft wird und Gemeindeverbindungsstraße „Reichmannsdorf - St 2262“ wird.
Das Teilstück beginnt an der Einmündung zur Ortsstraße „Schmiedsberg“ bei 
Fl.-Nr. 489/1 Gemarkung Reichmannsdorf und endet an der Fl.-Nr. 558/1 Ge-
markung Reichmannsdorf.
Das Bestandsverzeichnis R 22 – „Brennender Stock“ wird um dieses Teilstück 
gekürzt. Die Eigentümerin und Trägerin der Straßenbaulast ist die Stadt 
Schlüsselfeld. Die Widmung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mittei-
lungsblatt als bekannt gegeben.

Umstufung eines Teilstücks der Ortsstraße Schmiedsberg 
zur Gemeindeverbindungsstraße
Der Stadtrat beschließt, dass ein Teilstück (112 Meter) der Ortsstraße „Schmieds-
berg“ (Bestandsverzeichnis R 15) zur Gemeindeverbindungsstraße umgestuft 
wird und Gemeindeverbindungsstraße „Reichmannsdorf - St 2262“ wird.
Das Teilstück beginnt an der Einmündung in die Staatsstraße bei Fl.-Nr. 487 
Gemarkung Reichmannsdorf und endet an der Einmündung zur Ortsstraße 
„Brennender Stock“.
Das Bestandsverzeichnis R 15 – „Schmiedsberg“ wird um dieses Teilstück ge-
kürzt. Die Eigentümerin und Trägerin der Straßenbaulast ist die Stadt Schlüs-
selfeld. Die Widmung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungs-
blatt als bekannt gegeben.

JUGENDARBEIT
Öffnungszeiten JAM:
Dienstag
Sport Treff von 16:30 - 17:30 Uhr Jugendtreff von 18 - 20 Uhr
Mittwoch
Kids Club von 16 - 18 Uhr
Freitag
Offener Treff von 14 - 18 Uhr (Aschbach)
Samstag
Kids Club von 14 - 16 Uhr  Jugendtreff von 16 - 18 Uhr

Wir freuen uns auf euch!
Euer JAM-Team Schlüsselfeld, Tel. 0151/27149828

KINDERGARTENNACHRICHTEN
Städtische Kindertagesstätte Sonnenschein 
Elsendorf
Die Kinder der städt. KiTa „Sonnenschein“ dürfen sich über zwei besondere 
Geschenke freuen: Die PORAVER GmbH sowie die Raiffeisenbank DreiFranken 
eG übergaben zwei neue Kinderbusse an die Einrichtung.

Jeder Krippenbus bietet bis zu sechs Kindern Platz und erleichtert es den Er-
zieherinnen und Kinderpflegerinnen, ohne Mühe Ausflüge in die Umgebung 
zu unternehmen.

Im Beisein der stellvertretenden Leitung der KiTa „Sonnenschein“, Frau Galina 
Delchmann, und ihrer Kolleginnen sowie Herrn Stefan Gebhardt, Vorstands-
mitglied der Raiffeisenbank DreiFranken eG, und Herrn Tobias Nestmann, 
Spendenberater der PORAVER Unternehmensgruppe und Hans Veit und Jo-
hanna Dennert Stiftung, konnten die Kinder bereits die Busse ausprobieren.

Die KiTa Sonnenschein bedankt sich ganz herzlich für diese tolle Spende! Ein 
herzliches Dankeschön ergeht auch an die Jungs von Performance4Cars, die 
die Krippenbusse unentgeltlich mit den Logos beklebt haben.

Übergabe der Krippenbusse mit 1. Bürgermeister Johannes Krapp (1. v. li.), Tobias Nestmann 
von der PORAVER GmbH (3. v. li.), stellv. Kitaleitung Galina Delchmann (5. v. li.), Matthias Erd-
mann von Performance4Cars (2. v. re.), Stefan Gebhardt von der Raiffeisenbank DreiFranken 
eG (1. v. re.) sowie Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen mit den Kitakindern.
 Bildquelle: städtische Kindertagesstätte Sonnenschein

Second Hand Basar in Aschbach
Unser Frühjahr/Sommer Basar 2025 findet am Samstag, den 22.03.2025, 
von 13.30 bis 15.30 Uhr (Verkauf für Schwangere mit einer Begleitperson be-
reits ab 13 Uhr) in der Mehrzweckhalle TSV Aschbach statt.

Verkauft wird Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 176, Spielwaren, Fahr-
zeuge, Kinderwägen, Autositze, Umstandsmode usw.

Sie möchten verkaufen?
Wir verwenden jetzt ein modernes Basarsystem, welches die Abläufe erleich-
tert und die Abrechnung transparenter macht. Melden Sie sich gerne über den 
Link www.basarlino.de/AG32 an.
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SCHULNACHRICHTEN

Warenannahme: Freitag, den 21.03.25 von 15.30 - 16.30 Uhr
Warenrückgabe und Abrechnung: Samstag, den 22.03.25 von 17.30 – 18 Uhr

Während des Basars ist für Kaffee und Kuchen bestens gesorgt, diesen gibt es 
auch zum Mitnehmen!

Es freut sich der Elternbeirat vom kath. Haus des Kindes Aschbach auf Sie. Infos 
und Fragen unter elternbeirat-kiga-aschbach@web.de

Online Kitaplatz-Anmeldeportal 
Familienfreundlich – Sicher – Bequem – Mit Antwort-
garantie 
Liebe Eltern, Sie benötigen einen Platz in einer Kindertageseinrichtung 
in Schlüsselfeld für das kommende Kita-Jahr ab 1. September 2025 bis 31. 
August 2026? 

Ab sofort bis spätestens 28.02.2025 registrieren Sie sich bitte online 
über unsere Homepage unter www.schluesselfeld.de > Bürgerservice 
und Politik > Bürgerservice -> Bürgerservice-Portal > Kitaplatz. 

Sie füllen nur eine Anmeldung aus, favorisieren die gewünschten Einrich-
tungen und erhalten eine Eingangsbestätigung sowie garantiert zum Zu-
teilungsstichtag eine Antwort in Ihrem Postkorb. 

Unterjährige Anmeldungen sind jederzeit möglich, hier muss die Platzka-
pazität berücksichtigt werden. Eine Anmeldung kann jeweils nur für das 
darauffolgende Kita-Jahr durchgeführt werden. Kinder, die bereits eine 
Kindertageseinrichtung in Schlüsselfeld besuchen, müssen sich nicht er-
neut anmelden (außer bei einem gewünschten Wechsel der Einrichtung!). 

Eine Online-Anmeldung kann erst ab Geburt erfolgen. Sollte eine On-
line-Anmeldung noch nicht möglich sein, Sie benötigen aber dennoch ei-
nen Platz im oben genannten Zeitraum, melden Sie sich bitte unbedingt 
telefonisch bis 28.02.2025 bei der gewünschten Einrichtung!

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an Fr. Weiß, Tel. 09552/9222-24 
oder per E-Mail an weiss@schluesselfeld.de wenden.

Krabbelgruppe Schlüsselfeld
Immer montags von 10 bis 11.30 Uhr im ersten Stock des Pfarrzentrums, Pfar-
rer-Weißenberger-Str. 9, Schlüsselfeld.
Herzlich eingeladen sind alle Kinder im Alter von 6-36 Monaten mit Mama oder 
Papa.

Rückfragen und Anmeldungen bei Christine Leicht, Tel. 0162/4084085.

Krabbelgruppe Aschbach
Die Krabbelgruppe Aschbach ist auf der Suche nach neuen Krabblern und 
Entdeckern (3-36 Monate). Wir treffen uns immer donnerstags von 15:30 bis 
16:30 Uhr in der Pfarrscheune in Aschbach. Wenn auch ihr dabei sein möchtet, 
meldet euch gerne bei Anna-Lena Günster unter Tel. 0151/68163631.

zu einer Ehrung eingeladen. Sie kamen stellvertretend für 170 Schülerlotsen, 
54 Schulbuslotsen und 138 erwachsene Helfer im gesamten Landkreis. Die an-
wesenden Schüler erhielten für ihr ehrenamtliches Engagement eine Urkunde 
und eine Aufmerksamkeit durch den stellvertretenden Landrat Bruno Kellner 
überreicht. Ebenso bedankte sich Bürgermeister Johannes Krapp persönlich 
bei den Schülern für ihren Dienst, den sie bei Wind und Wetter durchführen, 
um ihre Mitschüler sicher zur Schule zu begleiten. Auch in Zukunft werden 
weiterhin Schulweghelfer und Schulbuslotsen an der Mittelschule Schlüssel-
feld ausgebildet, damit der Schulweg sicher bleibt. Weitere Berichte findet 
man unter https://bamberg-meine-stadt.de/landkreis-bamberg/landkreis-
bamberg-ehrt-verkehrshelferfuer-ihren-einsatz/

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Kath. öffentliche Bücherei Schlüsselfeld 
Pfarrer-Weißenberger-Str. 3, 96132 Schlüsselfeld, Tel. 09552/9297066
Unsere Öffnungszeiten:
Di. 17.30 - 19.00 Uhr, Do. 16.00 - 18.00 Uhr, So. 10.00 - 11.30 Uhr

Die Onleihe mit eBooks, ePaper und eAudio: www.leo-nord.de
Auf Instagram: buecherei.schluesselfeld
In Facebook: https://www.facebook.com/BuechereiSchluesselfeld/

Evangelisch öffentliche  
Bücherei Aschbach
Martin Luther Haus, Heuchelheimer Straße 9 in 96132 Aschbach 
Neue Öffnungszeiten ab 02.06.23:
Mittwoch  von 16.00 - 18.00 Uhr
Freitag  von 17.00 - 18.30 Uhr und 
Sonntag  von 10.30 - 12.00 Uhr

E-Mail: buecherei-aschbach@gmx.de
web: www.facebook.com/BuechereiAschbach u. www.bibkat.de/aschbach
Instagram: buecherei.aschbach 

Steigerwaldschule –  
Staatliche Realschule Ebrach 
INFORMATIONSVERANSTALTUNG 
zum Übertritt in die 5. Klasse der STEIGERWALDSCHULE – 
Staatliche Realschule Ebrach
am Freitag, 21. März 2025, ab 15:00 Uhr

für Eltern, die an einem Übertritt ihrer Kinder an die Realschule interessiert 
sind. Hier erhalten Sie Informationen über unser Schulprofil und können unser 
modernes Schulhaus kennenlernen.

Sie finden uns im Internet unter: www.steigerwaldschule-ebrach.de.

Für Fragen stehen wir unter der Telefonnummer 09553/9899080 zur Verfü-
gung.

Wir laden Sie herzlich zu diesem Informationsnachmittag ein.

Mittelschule Schlüsselfeld
Seit vielen Jahren werden an der Mittelschule Schlüsselfeld Schulweghelfer 
und Schulbuslotsen ausgebildet. In diesem Jahr wurden sie in der Vorweih-
nachtszeit vom Landkreis Bamberg ins Bauernhofmuseum Bamberger Land 
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VERANSTALTUNGSKALENDER
VERANSTALTUNGEN DATUM ORT

Kathana Gitarrenduo 08.02.25, 19:30 Uhr Schlüsselfeld, Zehntscheune

Schlüsselfeld spielt - Spielenachmittag 09.02.25, 13 Uhr Schlüsselfeld, Pfarrzentrum

BREEZE – Soul Journeys 14.02.25, 19 Uhr Schlüsselfeld, Zehntscheune

5. Schnauzturnier FC Thüngfeld 15.02.25, 18 Uhr Thüngfeld, Sportheim

Männerballettturnier 15.02.25, 19:11 Uhr Aschbach, Mehrzweckhalle

Männer im Gespräch – Mit Krankheiten leben 17.02.25, 19 Uhr Schlüsselfeld, Pfarrzentrum

Stadtratssitzung 20.02.25, 19 Uhr Schlüsselfeld, Zehntscheune

Vortrag Brauereiwesen 26.02.25, 19 Uhr Schlüsselfeld, Zehntscheune

Kath. öffentliche Bücherei Reichmannsdorf 
Pfarrheim Reichmannsdorf, Schloßhof 3, 96132 Reichmannsdorf 
Öffnungszeiten: 
Do 17.00 - 18.00 Uhr 
(In den Schulferien keine Öffnungszeiten) 

Das Ausleihen ist kostenlos. 

Informationen unter Tel. 09546/6202. 

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinden 
Aschbach-Großbirkach
Gottesdienste
So., 09.02.2025, 10:30 Uhr, Burgwindheim, kath. Kirche: Ökumen. Tag der Be-
gegnung mit Kirchen- und Posaunenchor
So., 16.02.2025, 9:15 Uhr, Ebrach, St. Lukas / 10:30 Uhr, Aschbach, St. Lau-
rentius
So., 23.02.2025, 9:15 Uhr, Hohn am Berg, St. Gallus / 10:30 Uhr, Großbirkach, 
St. Johannis
Ökumenisches Friedensgebet
Fr., 07.02.2025, 19:00 Uhr, St. Marien in Aschbach
Tag der Begegnung in Burgwindheim
So., 09.02.2025, 10:30 Uhr, kath. Kirche St. Jakobus mit dem Kirchen- und 
dem Posaunenchor; anschl. Kirchenkaffee im Schloss
Ökumenischer Frauentreff zur Frühstückszeit in Schlüsselfeld
um 9:00 Uhr im Pfarrzentrum: Di., 11.02.2025: Lachen heilt - mit Referentin 
Helena Beuchert
Gebet für Gemeinde und Welt
Mi., 12.02.2025, 19:30 Uhr, in der Pfarrscheune in Aschbach
Kindergottesdienst
So., 16.02.2025, 10:30 Uhr, in der Pfarrscheune in Aschbach

Kath. Pfarramt St. Johannes d. Täufer
Pfr.-Weißenberger-Str. 2, 96132 Schlüsselfeld, Tel. 09552/921212
E-Mail:  ssb.dreifrankenland-im-steigerwald@erzbistum-bamberg.de
 renate.krug@erzbistum-bamberg.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro Schlüsselfeld:
Dienstag und Donnerstag 10 – 12 Uhr

FF Eckersbach 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2025 am Sonn-
tag, 16.02.2025, um 14 Uhr im Gemeinschaftsraum. Hier-
mit laden wir alle Mitglieder zur ordentlichen Jahreshauptversammlung der 
FF Eckersbach ein.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
 - Begrüßung durch 1. Vorstand
 - Verlesung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2024
 - Bericht des 1. Vorstandes
 - Bericht des 1. Kommandanten
 - Bericht des Kassiers - incl. Kassenprüfung
 - Entlastung der Vorstandschaft
 - Neuwahl der Vorstandsmitglieder
 - Neuwahl der Kommandanten
 - Grußworte

VEREINE UND VERBÄNDE

 - Wünsche und Anträge
 - Schlussworte

Die Vorstandschaft freut sich auf eine rege Teilnahme.

Stammtisch Brave Brüder e. V.
Hiermit laden wir herzlich alle Mitglieder zur ordentlichen Jahreshauptver-
sammlung am Sonntag, den 9. Februar 2024, um 14 Uhr in der Stammtisch-
hütte Elsendorf ein. Die Vorstandschaft wird über das Vereinsleben im letzten 
Jahr berichten und freut sich auf eure rege Teilnahme.

Freiwillige Feuerwehr Elsendorf 
Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Elsendorf findet 
am Samstag, den 08.03.2025, um 18 Uhr im Feuerwehrhaus in Elsendorf 
statt. Auf zahlreiches Erscheinen freut sich die Freiwillige Feuerwehr.

Zweckgemeinschaft Heuchelheim
Einladung zur Mitgliederversammlung der Zweckgemeinschaft Heuchel-
heim am 07.03.2025 um 19:00 Uhr.
Ort: Gründungsraum, Betrieb Kraus, Heuchelheim Nr. 65, 96132 Schlüsselfeld
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Eröffnung
 2. Bericht der Vorstandschaft bzw. der Vorstandssitzung
 3. Kassenbericht
 4. Bericht zu anstehenden Maßnahmen
 5. Wünsche und Anträge
 6. Aussprache zu den Berichten

Bayerischer Bauernverband - Ortsverband Heuchelheim
Nach der Düngeverordnung muss für alle Schläge über 1 ha eine Standard-Bo-
denuntersuchung vorliegen, die nicht älter als sechs Jahre sein darf. Im Rahmen 
der Fachrechtskontrollen wird die taggenaue Einhaltung dieser Frist geprüft.

Selbstverständlich können auch Nichtmitglieder des BBV (z. B. Gärtner) diese 
Möglichkeit nutzen, um die optimale Versorgung ihrer Flächen festzustellen. 
Große Gemeindeteile von Schlüsselfeld sind mit Ackerland im sogenannten 
Roten Gebiet, für diese Flächen werden je Kultur eine Stickstoffuntersuchung 
benötigt. Probetüten stehen beim Ortsobmann des Bayerischen Bauernver-
bandes Wolfgang Ritter und seinem Stellvertreter Friedrich Kraus in Heuchel-
heim zur Verfügung. Die Bodenproben werden am 31.03.2025 abgeholt.

Für Fragen wenden Sie sich an den Ringwart für Bodenproben
Deinlein Klaus, Tel. 0170/7944830 oder 09542/70321

Der KKV Heuchelheim und der SKV Aschbach  laden zu einer Fahrt nach 
Mödlareuth, genannt „Klein Berlin“ und zur Besichtigung des Altvaterturm 
am Sonntag, den 18. Mai 2025, ein.
Der Fahrtpreis beträgt 30,00 € pro Person. Anmeldungen nehmen die Vor-
stände Gerhard Feller, Telefon 09555/536 und Rainer Herdegen, Tel. 09555/665 
entgegen.

FC Thüngfeld 
Herzliche Einladung zum 5. Thüngfelder Schnauzturnier im Ver-
einsheim des FC Thüngfeld am Samstag, den 15. Februar 2025.

Einlass: 17:30 Uhr - Beginn: 18:30 Uhr
Startgebühr: 8,00 € - Altersgrenze: ab 18 Jahren

Es warten attraktive Preise.

Wir freuen uns auf Euer Kommen.
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Vdk Ortsverband Aschbach 
Der Vdk Ortsverband Aschbach  lädt zur Jahreshauptversammlung am 16. 
Februar 2025 herzlichst ein. Beginn 16 Uhr im Dodis Seeblick in Aschbach.

Top 1 Begrüßung durch Frau Seeger Lorz
Top 2 Kassenbericht von Ludwig Schmitt
Top 3 Jahresrückblick 2024

Ab 17 Uhr Kappenabend mit Faschingsgaudi.
Ab 17 Uhr sind auch Nichtmitglieder herzlichst eingeladen.

Samstag, 1. März 2025, von 9.00 – 12.00 Uhr 
Aktion „saubere Flur“ 
(Treffpunkt Feuerwehrhaus Thüngfeld)

Gemeinsam etwas für den Naturschutz tun – Die Aktion „saubere Flur“ soll die 
Umgebung von Thüngfeld von sinnlos weggeworfenem Abfall befreien. Fes-
tes Schuhwerk und Handschuhe werden empfohlen.
Wir freuen uns über viele kleine und große Helfer. 
Ihre Freiwillige Feuerwehr Thüngfeld und die örtlichen Stadträte der UBG.
Im Anschluss gibt es für alle Helfer als Dank und zur Kräftigung eine gemeinsa-
me Brotzeit. Die Aktion entfällt bei extrem schlechter Witterung.

Turn- und Sportverein 1863 e.V. Schlüsselfeld 
KINDERFASCHING am Samstag, den 01.03.24, von 13:30 bis 
16:30 Uhr in der Stadthalle Schlüsselfeld.
Kinderprogramm mit Partymusik und Tanzeinlagen von Xplosion
Eintritt frei – Für Verpflegung ist bestens gesorgt.

Imkerverein Schlüsselfeld und Umgebung
Die Jahreshauptversammlung des Imkerverein Schlüsselfeld und Umge-
bung findet am Sonntag, den 16.02.2025, ab 14 Uhr statt im STERN-BRAÜ 
Günter Scheubel Gasthof in Schlüsselfeld, Kirchplatz 12.
Tagesordnung: 
 1. Begrüßung
 2. Totengedenken
 3. Tätigkeits- und Kassenbericht
 4. Entlastung des Vorstands
 5. Kurzinfo vespa velutina in Bayern, persönliche Schutzmaßnahmen
 6. Bestellung der Mittel zur Völkerbehandlung

Weitere Information und Vereinstermine auf unserer Webseite https://www.
imker-schluesselfeld.de.

SONSTIGES
Männer im Gespräch 
Montag, 17. Februar 2025, um 19:00 Uhr

Thema: Mit Krankheit leben – Heilung finden
Im Austausch mit einem erfahrenen Krankenhausseelsorger
Referent/Interviewpartner: Mathias Spaeter, Bamberg 
Treffpunkt: Pfarrzentrum, Pfarrer-Weißenberger-Straße 2, Schlüsselfeld.  
Beginn mit einer fränkischen Brotzeit. 
Es lädt ein der ökumenische Männertreff Aschbach/Schlüsselfeld

Wir backen mit 100% handwerklicher 
Leidenschaft und suchen Unterstützung 
für unsere Backstube.

Bäcker*in (m/w/d) 

oder
Quereinsteiger*in (m/w/d) 

• Personalrabatt
• Sicherer Arbeitsplatz
• Übertariflicher Urlaubsanspruch
• Attraktives Lohnkonzept
• Nacht- und Sonntags-Zuschläge
• Motiviertes, familiäres Team

Starte durch und bewirb dich!

TRADITION TRIFFT WERTSCHÄTZUNG

Wir backen Zukunft – mit Dir!

www.wachenroetherbaeck.de

Bewerbungen bitte an: 
Wachenröther BÄCK ·  Sebastian Schmidt
Hauptstraße 1 · 96193 Wachenroth
E-Mail: info@wachenroetherbaeck.de

Wir suchen zur Unterstützung für unser Unternehmen einen  

MONTEUR (m/w/d) für die Montage auf Tagesbaustellen 
im näheren Umkreis.

IHR PROFIL
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und haben Spaß  
an handwerklich, vielseitigen Tätigkeiten.

IHRE VORTEILE
 Leistungsorientierte Vergütung und unbefristete Anstellung

Ihre Bewerbungs-Unterlagen schicken Sie bitte an: 
per Post: Speer GmbH & Co. KG, Waldstraße 15, 91448 Emskirchen 
per E-Mail: speer-info@t-online.de

 Wintergärten 
 Anbaubalkone + Geländer 
 Glashäuser   
 Terrassenüberdachungen
 Zäune und Toranlagen

 Markisen 
 Carports
 Vordächer
 Sonnensegel

 

TSV Aschbach und FFW Aschbach laden wieder herzlich zu 
vielfältigen Faschingsveranstaltungen ein!
Samstag, 15.2.25
Männerballettturnier ab 18.11 Uhr (Schlüsselfelder Weg 11 in Aschbach)
Samstag, 1.3.25
Faschingsball ab 19.11 Uhr in der TSV Turnhalle in Aschbach
Sonntag, 2.3.25
Faschingsumzug und Kinderfasching ab 13 Uhr in der TSV Turnhalle in 
Aschbach
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RATHAUS AKTUELL

AUS DER GEMEINDERATSSITZUNG
Aus der letzten Gemeinderatssitzung vom 
13.01.2025
Behandlung von Bauanträgen
Die Bürgerwindenergie Burghaslach GmbH & Co.KG, Windpark Burghaslach 
– Fürstenforst, Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen, Gmk. 
Fürstenforst, Fl.-Nrn. 121 und 107.
Die geplanten Energieanlagen sind dem Marktgemeinderat aufgrund bishe-
riger Beteiligungen im Rahmen der Regionalplanung und der Abstimmungen 
mit dem Antragssteller bekannt. Die Antragsunterlagen konnten herunterge-
laden und eingesehen werden. 
Angemerkt wurde, dass der gemeindliche Feld- und Waldweg auf Fl.-Nr. 108, 
Gmk. Fürstenforst durch die Baumaßnahme (WEA 2) nicht beeinträchtigt wer-
den darf. Kritisiert wird, dass m Rahmen der Eisfallrisikoanalyse unter anderem 
die Sperrung von Wegen vorgesehen ist. Dies erscheint nicht praktikabel und 
muss noch geprüft werden. 
Der Marktgemeinderat beschließt, das gemeindliche Einvernehmen zum Bau-
vorhaben zu erteilen. Mit Errichtung und Betrieb der Windenergieanlagen be-
steht Einverständnis.
Abstimmung: 12:0

Glasfaserausbau in Burghaslach
Die GlasfaserPlus wird das Glasfasernetz in Burghaslach eigenwirtschaftlich 
ausbauen, um den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zum Netz der Zu-
kunft zu ermöglichen. Folgende Schritte des Projekts wurden uns mitgeteilt:
„Wir werden das Jahr 2025 dazu nutzen, in ihrer Kommune die nötigen techno-
logischen Voraussetzungen zu schaffen, um im nächsten Schritt die Tiefbau-
arbeiten mit möglichst wenig Beeinträchtigungen für Umwelt, Verkehr und 
den Bürgern starten zu können. In diesem Zuge planen wir im Jahr 2025 die 
sogenannten FiberPOPs aufzustellen. Die Fiber POPs bilden die Schnittstelle 
zwischen Fernnetz und dem Zugangsnetz der Hausanschlüsse und sind damit 
das Herzstück der Glasfaserverkabelung.
Der Start der Tiefbau-Arbeiten in Burghaslach ist nach aktueller Planung für das 
Jahr 2026 vorgesehen. Aktuell werden zielführende Sondierungsgespräche mit 
potenziellen Baupartnern geführt. Nach Abschluss der Baupartner am Markt, wird 
die Gemeinde informiert, um den Tiefbau im Jahr 2026 vorbereiten zu können“.

Vermietung der Wohnung im Gemeindehaus Kirchrimbach 
als Jugend-WG
Die Marktgemeinde Burghaslach hat im vergangenen Jahr das Gemeindehaus 
in Kirchrimbach, die ehemalige Schule, erworben. Ab März steht die sanierte 
Wohnung im Untergeschoss zur Vermietung bereit. Die Gemeinde plant, diese 
Wohnung als Jugend-WG zu vermieten.
Die Wohnung verfügt über vier sehr große Räume sowie eine Küche und ein 
Bad. Sie bietet Platz für eine Dreier- oder Vierer-WG. Da das Obergeschoss wei-
terhin für gemeindliche und kirchliche Veranstaltungen sowie von der Dorfge-
meinschaft genutzt wird, ist die Vermietung an Familien aufgrund des Lärm-
schutzes weniger geeignet.
Interessenten für die Jugend-WG können sich gerne mit dem Bürgermeister in 
Verbindung setzen. Sie erreichen ihn telefonisch unter 09552/932013.

Neubürgerempfang
Herzliche Einladung zum Neubürgerempfang am Mittwoch, den 19.02.2025, 
um 19.00 Uhr im Rathaussaal in Burghaslach.
Wir stellen Ihnen die Geschichte Burghaslachs, unsere Gemeindeverwaltung, 
das Vereinsleben, bis hin zu Veranstaltungen und das Leben in unserem Ort 
vor. Sie haben auch die Möglichkeit, den Bürgermeister, die Gemeinderäte 

sowie die Angestellten unserer Gemeindeverwaltung kennenzulernen. Gerne 
können Sie auch Wünsche und Anliegen an diesem Abend vorbringen.
Im Anschluss darf ich Sie bei einem Glas Sekt und einem Imbiss herzlich Will-
kommen heißen. 
Alle Neubürger des Jahres 2024 bekommen eine schriftliche Einladung. Zur 
besseren Planung bitten wir um eine kurze Rückmeldung.
Wir freuen uns auf ihren Besuch.
Armin Luther, 1. Bürgermeister

Sportlerehrung
Am Donnerstag, den 30.01.2025, fand im großen Rathaussaal die gemeindli-
che Sportlerehrung statt. Insgesamt konnten über 20 sehr erfolgreiche Leicht-
athleten, zwei Schützenmeister und die F-Jugend Fußballmannschaft für he-
rausragende Erfolge geehrt werden. Bürgermeister Armin Luther zeigte sich 
erfreut über die respektvollen Ergebnisse sowie das große ehrenamtliche En-
gagement sowohl der Trainer, Betreuer, Eltern und Vereinsvorsitzenden. Der 
Bürgermeister überreichte den Geehrten einen Geldbetrag für gemeinsame 
Unternehmungen.

Heimat-Info App
Die Heimat-Info App wird in der Gemeinde Burghaslach sehr gut angenom-
men. Insgesamt wurden im Jahr 2024 49.008 Push-Nachrichten abgerufen.

Regionalbudget
Die beantragten Maßnahmen für das Regionalbudget 2025, ein Holzofen und 
ein Kühlschrank für das Gemeindehaus Kirchrimbach sowie drei Holzfiguren 
im Fürstenforster Wald wurden genehmigt und bereits beauftragt.

GEMEINDLICHE MITTEILUNGEN

Sitzungstermine des Marktgemeinderates
1. Halbjahr 2025: 10. März, 7. April

Die Gemeinderatssitzungen finden in der Regel jeden 1. Montag des Monats statt. 
Bei Bedarf werden zusätzliche Sitzungstermine eingeschoben.

Nachbarschaftshilfe 
Wir sind für Sie da

Rufen Sie uns an 09552 – 93 20 25

Mitteilungen des

mit den Ortsteilen Breitenlohe, Burghöchstadt, Freihaslach, Fürstenforst, Gleißenberg, Kirchrimbach, 
Münchhof, Niederndorf, Oberrimbach, Rosenbirkach, Seitenbuch, Unterrimbach

Öffnungszeiten der Gemeinde: Montag - Freitag 8 - 12 Uhr, Donnerstag 14 - 18 Uhr
Telefon: (0 95 52) 9 32 00, Telefax: (0 95 52) 93 20 20, E-Mail: gemeinde@burghaslach.de, Internet: www.burghaslach.de

MARKTES BURGHASLACH



MITTEILUNGEN ANDERER BEHÖRDEN
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Abfallberatung
Telefon 09161/92 – 3440

Wertstoffhof – Öffnungszeiten 
Burghaslach, Nürnberger Straße

Dienstag  14.00 – 16.30 Uhr
Freitag  15.00 – 18.00 Uhr

Verkauf von Zusatzsäcken für den Hausmüll/Restmüll
Die Zusatzsäcke für die Hausmüllabfuhr erhalten Sie bei der 
Fa. Zobel, Landtechnik + Sanitär, Marktplatz 8, 96152 Burghaslach.

Abfuhrtermine Markt Burghaslach
FEBRUAR
Donnerstag 13. Restmüll
Donnerstag 13. GELBE TONNE
Donnerstag 20. Bio

Bitte stellen Sie Ihre Tonnen am Abfuhrtag ab spätestens 6.00 Uhr bereit.

ABFALLWIRTSCHAFT
Unser Bücherwurm Willi wünscht sich: 
möglichst aktuelle Bücher aus dem Kinder-, Jugendlichen- 
und Erwachsenenbereich. 

Außerdem bittet er,
dass Sie keine Kartons oder Kisten in sein Haus stellen,
dass Sie sein Haus so ordentlich verlassen, wie Sie es hoffent-
lich vorgefunden haben.

Willi wünscht weiterhin viel Spaß beim Lesen!

Kirchliche allgemeine Sozialberatung 
(KASA) – kostenfrei und vertraulich
Wir beraten und unterstützen Sie in persönlichen und sozialen Fragen
- Beratung und Unterstützung in schwierigen persönlichen Lebenslagen
-  Beratung bei sozialrechtlichen Problemen und Unterstützungen bei An-

trägen z. B. Arbeitslosengeld II, Grundsicherung
- Hilfestellung beim Umgang mit Ämtern und Behörden
- Vermittlung weiterer Hilfsangebote und Einrichtungen bei Bedarf

Persönliche Beratung wieder möglich!

Wir freuen uns, wieder persönliche Beratungen der KASA (Kirchliche All-
gemeine Sozialarbeit) vor Ort anbieten zu können. Unter Einhaltung von 
Abstands- und Hygieneregeln und nur mit vorheriger Terminabsprache 
finden nun wieder Beratungen vor Ort statt. 
Termine sind immer montags von 10 bis 12 Uhr möglich. Bitte vereinba-
ren Sie einen Termin unter 0160/96638607 oder unter kasa-bhaslach@
dw-nea.de 
Termine werden jeweils bis Freitag, 12 Uhr, angenommen.
Die Beratung findet nach vorheriger Terminabsprache im Rathaus (1. 
Stock) in Burghaslach statt.

Diakonisches Werk der Evang. Luth. Dekanatsbezirke
Bad Windsheim, Markt Einersheim, Neustadt/Aisch und Uffenheim e. V.
Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit (KASA)

Fundsachen
Folgende Fundgegenstände wurden in der Gemeindeverwaltung abgegeben 
und können während der Öffnungszeiten im Rathaus abgeholt werden.

Fundort: Fahrradweg Höhe Autohaus Bauer
1 Handy

Fundort: Weihnachtsmarkt
1 Kinderregenschirm gemustert
1 Knirps blau
1 blaue Fleece Mütze Aufschrift TSV Burghaslach

Fundort: Jugendheim Breitenlohe (nach Gottesdienst)
1 Paar Damenhandschuhe anthrazit

Fundort: vor VR-Bank
1 Hörmann Garagenöffner

Fundort: Treppenhaus Gemeinschaftspraxis Burghaslach
1 Haustürschlüssel Wink Haus

Fundort: Pavillon Freibad
1 goldfarbenes Armbändchen

Fundort: Breitenlohe
1 Bild gerahmt Sonnenuntergang 1,10 x 70 cm

Fundort: Adventsausstellung Niederndorf
1 blaue Windjacke

Flüchtlingshilfe  
Deutschkurs
Der Deutschunterricht findet einmal wöchentlich dienstags um 10 Uhr in der 
Kulturtankstelle statt.

Interessierte mit keinen oder geringen Deutschkenntnissen können sich für 
den Unterricht anmelden:

Marliese Popp, Tel. 09552/921340
Kreisbücherei Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 
Bücherbus-Fahrplan Strecke 13 
Schuljahr 2025  
Burghaslach 09.30 – 12.00 Uhr Schule 
Freihaslach 13.15 – 13.30 Uhr Ortsmitte 
Münchhof 13.35 – 13.50 Uhr Ortsmitte 

Redaktionsschluss für die Ausgabe 3-25
(Erscheinungstag: 21.02.2025) 

Freitag, 14.02.2025, 9:00 Uhr
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SCHULNACHRICHTEN

Burghöchstadt 14.00 – 14.20 Uhr Bushaltestelle 
Kirchrimbach 14.30 – 14.50 Uhr Ortsmitte 
Breitenlohe 15.05 – 15.25 Uhr Kirche 
Niederndorf 15.35 – 15.55 Uhr Feuerwehrhaus 
Burghaslach 16.00 – 16.25 Uhr Kirche 

Ausleihtag: Mittwoch
12.02.2025 12.03.2025 02.04.2025
07.05.2025 28.05.2025

Mikrozensus 2025 startet: 
130.000 Bürgerinnen und Bürger werden befragt   
Mikrozensus liefert wichtige Daten zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage der Bevölkerung

Jedes Jahr wird in Bayern –  wie im gesamten Bundesgebiet  – der Mik-
rozensus durchgeführt. Diese Haushaltsbefragung ermittelt Daten zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung. Bundesweit sind 
ein Prozent der Bevölkerung und damit in Bayern rund 130.000 Personen 
auskunftspflichtig. Mit ihrer Teilnahme tragen die Befragten dazu bei, 
dass politische Entscheidungen faktenbasiert getroffen werden können. 
Die Befragung erfolgt als Telefoninterview oder Online-Befragung. 

Fürth. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in Deutsch-
land. Im Rahmen dieser Erhebung geben in Bayern jedes Jahr rund 130  000 
Personen in etwa 60 000 Haushalten stellvertretend für alle Bürgerinnen und 
Bürger des Freistaats Auskunft zu ihren Arbeits- und Lebensbedingungen. Da-
mit tragen sie dazu bei, die wirtschaftliche und soziale Lage der Haushalte zu 
verstehen und die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern. Nur 
durch verlässliche, qualitativ hochwertige Daten können politische Entschei-
dungen zum Beispiel zur Bekämpfung von Armut, zur Förderung von Kinder-
betreuung oder zur Unterstützung von Rentnerinnen und Rentnern faktenba-
siert und zielgerichtet getroffen werden.

Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozensuserhebung ab?
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem mathematisch-
statistischen Zufallsverfahren, das zunächst Gebäude- bzw. Gebäudeteile für 
die Teilnahme am Mikrozensus auswählt. Befragt werden die Bewohnerinnen 
und Bewohner dieser Gebäude. Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte konkre-
tisieren dazu die Stichprobe über die Klingelschilder. Dabei können sie sich als 
Erhebungsbeauftragte des Bayerischen Landesamts für Statistik ausweisen.  

Anschließend werden die ausgewählten Haushalte vom Landesamt für Statis-
tik schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus aufgefordert. Mit dem Schreiben 
werden sie ausführlich über die Erhebung informiert. Sie können die Fragen des 
Mikrozensus entweder im Rahmen eines Telefoninterviews oder einer Online-
Befragung beantworten. Für die Telefoninterviews sind bayernweit etwa 130 
Erhebungsbeauftragte im Einsatz, die dafür sorgfältig ausgewählt und geschult 
wurden. Die Befragungen finden ganzjährig von Januar bis Dezember statt. 

Es besteht Auskunftspflicht
Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Basis verlässlicher und re-
präsentativer Ergebnisse treffen. Um dies zu gewährleisten, besteht nach dem 
Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Dabei unterliegen die Einzelangaben der 
Befragten einer strengen Geheimhaltung, die keine Rückschlüsse auf die Da-
ten einzelner Personen zulässt.

Hinweise: 
Was unterscheidet den Mikrozensus vom Zensus?
Die Begriffe „Zensus“ und „Mikrozensus“ sorgen immer wieder für Verwechs-
lung. Bei näherer Betrachtung lassen sich die beiden statistischen Erhebungen 
jedoch gut unterscheiden:
Der Zensus ist die größte amtliche Statistik Deutschlands und findet als eine 
Art Großinventur der Gesellschaft alle zehn Jahre statt. Diese Erhebung dient 
der Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl. In der Personenbefragung des 
Zensus 2022 wurden ca. 13 Prozent der Bevölkerung zu demografischen Merk-
malen befragt. Zusätzlich wurden in der Gebäude- und Wohnungszählung als 
Vollerhebung Merkmale wie Wohnfläche, Heizungsart, Ausstattung und Kalt-
miete für alle Wohngebäude und Wohnungen in Bayern erhoben. 
Der Mikrozensus findet im Unterschied zum Zensus jährlich statt. Mit einem 
Prozent der Bevölkerung werden deutlich weniger Personen befragt. Im Mit-
telpunkt stehen hier Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölke-
rung sowie deren Entwicklung. Auskunftspflicht besteht für beide Erhebungen.

Fachoberschule  
Schloss Schwarzenberg 
Anmeldung – Schuleintritt September 
2025
Ausbildungsrichtungen: Technik, Wirtschaft & 
Verwaltung, Sozialwesen und Gesundheit; Vorklasse 

Anmeldezeitraum für die Fachoberschule Schloss Schwarzenberg, 91443 
Scheinfeld: Montag, 17.02.2025 bis Freitag, 28.02.2025 
Ort: Sekretariat der Fachoberschule Schloss Schwarzenberg, Scheinfeld 
(Hochschloss, 1. Stock) 
Zeitraum: Mo. – Do., 08:15 - 15:00 Uhr; Fr. von 08:15 - 12:30 Uhr 

Eine telefonische Terminvereinbarung zur Anmeldung ist unbedingt er-
forderlich. 

Zur Anmeldung bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit: 
 •  Anmeldeformulare (Schulantrag online) ausgefüllt und unterschrieben 

(siehe Homepage), 
 • Bestellschein Verbundpass (siehe Homepage) 
 • Geburtsurkunde (Familienstammbuch) 
 • Impfpass im Original (Masernschutzgesetz) 
 • Zwischen- bzw. Jahreszeugnis Klasse 10 im Original 
 • Lebenslauf mit Lichtbild (wie für eine Bewerbung) 
 • Sorgerechtsbeschluss (bei Alleinerziehenden) 
 • Bescheide über Notenschutz/Nachteilsausgleich 
 • Anmeldegebühr 10 € 

Die Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Homepage www.schloss-
schwarzenberg.de unter der Rubrik Fachoberschule – Aufnahme. 
Weitere Auskünfte: Fachoberschule Schloss Schwarzenberg, Schwarzenberg 1,  
91443 Scheinfeld, T: 09162 9288-0, 
E-Mail: sekretariat@schloss-schwarzenberg.de
Internet: www.schloss-schwarzenberg.de

Realschule Schloss Schwarzenberg 
Informationsabend - Schuleintritt September 2025 
Die private, staatlich anerkannte Realschule Schloss Schwarzenberg führt 
am Dienstag, dem 25.02.2025, um 18:00 Uhr im Rollsaal (Hochschloss, 1. 
Stock) einen Informationsabend für interessierte Eltern und SchülerInnen 
durch. Die Schulleitung und Beratungslehrkräfte informieren die Eltern über 
die Voraussetzungen für den Übertritt von der Grundschule Klasse 4 bzw. von 
der Mittelschule Klasse 5 auf die Realschule, die Besonderheiten einer Realschu-
le in privater Trägerschaft sowie über das Angebot der offenen Ganztagesschu-
le (oGS). Im Anschluss daran stehen Ihnen Lehrkräfte für Fragen zur Verfügung. 
Zu diesem Informationsabend sind die Kinder ausdrücklich mit eingeladen. 
Verschiedene Lehrkräfte der Realschule Schloss Schwarzenberg bieten ab 
18:00 Uhr interessante Workshops für die Kinder an. 

Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2025/26: 02.05.2025 bis 12.05.2025. 

Weitere Auskünfte: Realschule Schloss Schwarzenberg, Schwarzenberg 1, 
91443 Scheinfeld, T: 09162 9288-0, 
E-Mail: sekretariat@schloss-schwarzenberg.de
Internet: www.schloss-schwarzenberg.de

Weitere Informationen:
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie unter: 
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/
index.html

Zusätzlich informiert ein Erklärvideo über den Mikrozensus, warum er durch-
geführt wird, wie die Haushalte zufällig ausgewählt werden, warum sie mitma-
chen müssen und was mit ihren Antworten passiert: 
statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3-sta-
tistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4

VERANSTALTUNG DATUM ORT VERANSTALTER

Faschingsball 08.02.25, 19 Uhr Burghaslach, Feuerwehrhaus FFW Burghaslach e.V.

Dekanatsfrauentag mit Fitzgerald Kusz 11.02.25, 14 Uhr Burghaslach, Kulturtankstelle Dekanat Markt Einersheim

Rundwanderung 16.02.25, 13 Uhr Burghaslach, Kirchplatz Steigerwaldklub ZV Burghaslach e.V.

VERANSTALTUNGSKALENDER
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN VEREINSMITTEILUNGEN
Evang.-Luth. Pfarramt Burghaslach
Pfr. Daniel Lischewski, Würzburger Str. 2, D-96152 Burghaslach
Tel.: +49 (9552) 324, Fax: +49 (9552) 7058, mailto: daniel.lischewski@elkb.de

Sonntag, 9. Februar 2025 – 4. Sonntag vor der Passionszeit
 09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Daniel Lischewski
 10.30 Uhr Gottesdienst für Groß und Klein
Dienstag, 11. Februar 2025 – Dekanatsfrauentag
 14.00 Uhr in der Kulturtankstelle mit Mundartdichter und Autor Fitzgerald 

Kusz
Freitag, 14. Februar 2025 – Kids-Treff
 18.00 Uhr im Gemeindehaus
Sonntag, 16. Februar 2025 - Septuagesimae
 09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Michael Meister
Mittwoch, 19. Februar 2025 – Jungschar
 16.00 Uhr im Gemeindehaus 
Freitag, 21. Februar – Männerkreis
 18.00 Uhr im Gemeindehaus – „Schafkopf und Konsorten“
Sonntag, 23. Februar 2025 – Sexagesimae
 09.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Klaus Hasselbacher
 13.00 Uhr Kirchenknirpse im Gemeindehaus Markt Taschendorf

Pfarramt Kirchrimbach
Kirchengemeinden Hohnsberg-Kirchrimbach-Obersteinbach
Pfarrer Michael Meister, Kirchrimbach 47, 96152 Burghaslach, Tel. 09552/380

Sonntag, 9. Februar 2025 - 4. Sonntag vor der Passionszeit
 10.15 Uhr Gottesdienst in Obersteinbach mit Lotte Zaske
Sonntag, 16. Februar 2025 - Septuagesimae
 10.15 Uhr Gottesdienst in Obersteinbach mit Pfarrer Daniel Lischewski
Sonntag, 23. Februar 2025 – Sexagesimae
 10.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Kirchrimbach mit Pfarrer Michael 

Meister
 9.00 Uhr Gottesdienst in Hohnsberg mit Pfarrer Michael Meister

Evang.-Luth. Pfarramt
Markt Taschendorf-Gleißenberg
Pfr. Daniel Lischewski, Würzburger Str. 2, D-96152 Burghaslach
Tel.:+49(9552) 324, Fax: +49(9552) 7058, mailto: daniel.lischewski@elkb.de

Freitag, 7. Februar 2025 – Konfitreffen
 16.00 Uhr im Gemeindehaus Markt Taschendorf
Sonntag, 9. Februar 2025 – 4. Sonntag vor der Passionszeit
 09.00 Uhr Gottesdienst in Gleißenberg mit Lektorin Lotte Zaske
Dienstag, 11. Februar 2025 – Dekanatsfrauentag
 14.00 Uhr in der Kulturtankstelle mit Mundartdichter und Autor Fitzgerald 

Kusz
Donnerstag, 13. Februar 2025 – Ü-60-Fasching
 10.30 Uhr im Tannenhof Schorr
Sonntag, 16. Februar 2025 - Septuagesimae
 09.00 Uhr Gottesdienst in Markt Taschendorf mit Pfarrer Daniel Lischewski
Sonntag, 23. Februar 2025 – Sexagesimae
 10.15 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Klaus Hasselbacher
 13.00 Uhr Kirchenknirpse im Gemeindehaus Markt Taschendorf

Kath. Pfarrei Kreuzerhöhung Breitenlohe
Pfr.-Weißenberger-Str. 2, Pfr. Joseph, Tel. 09556/69 89 974
Pfarrbüro: Tel. 09552/92 12 12 , Fax: 09552 / 92 12 11 (Schlüsselfeld) 
E-Mail: renate.krug@erzbistum-bamberg.de
Bürozeiten Schlüsselfeld: Dienstag und  Donnerstag 10 - 12 Uhr 

Wegen Renovierungsarbeiten ist unsere Kirche Kreuzerhöhung in Breitenlohe 
leider vorübergehend geschlossen.

E-Mail: NEU (Es gibt keine einzelnen Pfarrei-E-Mail-Adressen mehr) 
Bitte schicken Sie Ihre Wünsche und Anliegen an folgende E-Mail-Adresse:

ssb.dreifrankenland-im-steigerwald@erzbistum-bamberg.de

Bitte immer Pfarrei, Anliegen und Telefonnummer angeben, damit wir die Mail 
der richtigen Pfarrei zuordnen können.
Die persönlichen E-Mail-Adressen der Mitarbeiter bleiben erhalten.

Der FCN Fan Club Burghaslach-Rimbachgrund
trifft sich jeden 3. Freitag im Monat um 19.00 Uhr in Melber`s Schoppeneck.

Der FC-Bayern Fanclub Burghaslach
trifft sich jeden 1. Freitag im Monat um 19.00 Uhr zum Stammtisch im Gast-
haus Kreß.

Schützengesellschaft 1875 Burghaslach e. V.
Möchtest du schießen mit Luftgewehr oder Luftpistole?

Dann schau doch vorbei, jeden Dienstag von 19:00-20:30 Uhr 
im Schießhaus Burghaslach, Buchbacher Straße.

Schützenkaffe
23.02.2025 14.00 – 17.00 Uhr

Der Reservistenverein Rimbachgrund/Burghaslach
trifft sich jeden letzten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr zum Info-Abend in 
„Melbers̀ s Schoppeneck“.

 

Gesund und fit durch Bewegung 
im Breitensport    
bei Monika montags 19:00 Uhr
bei Nora mittwochs 18:30 Uhr

                 scan mich �
******************

 

23.02.2025 
TAG DER OFFENEN 
TURNHALLE  
 
Wir stellen unser Fitnessprogramm vor! 
Bitte kommt in Sportkleidung und bringt Hallenschuhe und eine 
Decke mit. 

Wir freuen uns auf euch! 

  

 

SCHNUPPERTAG 
GYMNASTIK UND 
BREITENSPORT 

 

SONNTAG, 23.02.2025 

 

 

VON 15:00 – 17:00UHR 

 

IN DER TSV TURNHALLE 
WÜRZBURGER STRAßE  
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Fitnessprogramm
Breitensport
Montag, 19:00 - 20:15 Uhr, Schulturnhalle
Monika Finster, Tel. 09552/6423

Body Fit mit Workouts
Montag, 19:30 - 20:30 Uhr, TSV Turnhalle
Diana Schulz, Tel. 0152/37902880

Damengymnastik
Mittwoch, 17:45 - 18:45 Uhr, TSV Turnhalle
Emma Hofmann, Tel. 09552/7917

Breitensport
Mittwoch, 18:00 - 19:30 Uhr (Sommer), Sportplatz
 18:30 - 20:00 Uhr (Winter), Schulturnhalle
Nora Sauvant-Schlee, 09552/7253

Kinderturnen
Donnerstag, 16:00 - 17:00 Uhr, TSV Turnhalle
Emma Hofmann, Tel. 09552/7917

Fit und Beweglich
Donnerstag, 19:30 - 20:30 Uhr, TSV Turnhalle
Anni Enk, Tel. 01578/1510533

Kommt zum Schnuppern - wir freuen uns auf euch!
Fragen? Beantworten wir gerne, ruft uns an.

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Oberrimbach e. V.
Kinder Feuerwehr – Rimber Minilöschzug für Kinder von 
5 – 12 Jahren
Termine 2025

Sa. 15.02.2025, 14.00 – 16.00 Uhr, Im Stützpunkt bei den Johannitern

Sa. 15.03.2025, 14.00 – 16.00 Uhr, Brandschutzerziehung

Bitte immer feste Schuhe tragen.

Hinweis: Für wetterabhängige Aktionen haben wir – bei schlechter Witterung 
– immer auch Alternativen parat. Es kann sich auch immer mal etwas ändern. 
Sobald ihr Kind angemeldet ist, werden wir Sie zeitnah über eventuelle Ände-
rungen informieren.

Treffpunkt:  am Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Oberrimbach, 
Oberrimbach 21 a

Anmelden bei: Jürgen Ebert, Tel.  0151/72582011 oder ebert.rimbi@t-online.de

3 Schnupperstunden sind frei!
Möchte Ihr Kind danach gerne dabeibleiben, ist das im Rahmen einer Mitglied-
schaft im Verein möglich. Somit kann ihr Kind auch versichert werden. Der Jah-
resbeitrag pro Kind beträgt 10,00 EUR.
Weitere Informationen können sie gerne telefonisch bei Jürgen Ebert erfragen.

Blumen- und Gartenfreunde
50 Jahre Blumen- und Gartenfreunde

Die Blumen und Gartenfreunde konnten im Januar ihr 50-jähriges Jubiläum 
feiern. Es gibt sogar noch Gründungsmitglieder, die mitfeiern konnten: Dora 
Brendel-Rieder, Walter Hampel, Emma Hofmann, Marianne Huscher und Gud-
run Luther. Vorstand Friedhelm Schlierf gab einen Rückblick in Wort und Bild 
auf 50 Jahre Vereinsgeschichte. Da wurden viele Erinnerungen wach an den 1. 
Vorsitzenden Horst Schlierf, an viele Ausflüge, an treues Engagement bei der 
Pflege der Bepflanzung ums Ehrenmal, an sehr abwechslungsreiche Ferienpro-
gramme für Kinder, an die regelmäßige Pflanzaktion zum Tag des Baumes. 
Landrat Dr. Christian von Dobschütz würdigte in seiner Funktion als Vorsitzen-
der des Kreisverbandes für Obst- und Gartenbau die Leistungen des Vereins, 
bezeichnete die Arbeit als Bereicherung des öffentlichen Lebens in Burghas-
lach. Er zeichnete 19 Mitglieder für 40 Jahre Mitgliedschaft mit der Ehrennadel 
in Gold aus und die Gründungsmitglieder mit der Ehrennadel im Kranz.
Für die Musik zum 50-jährigen Bestehen des Vereins sorgte ein Familienquar-
tett: Liselotte Schlierf, Frau des Vorsitzenden, musizierte mit Tochter Katharina 
Rain sowie den Enkelkindern Johanna und Frieda Rain.

Die Blumen- und Gartenfreunde laden ein zu einem Vortrag von Frau Re-
nate Ixmeier zum Thema:
Arthrose – wie kann eine richtige Ernährung die Auswirkungen lindern, welche 
Lebensmittel wirken antientzündlich.
Am Montag, 24.02.2025, 19 Uhr im Gasthaus Krone.

Am 17.03.2025 findet die Mitgliederversammlung der Blumen und Garten-
freunde statt.
Anschließend referieren Bernd Kaltenbeck und Friedhelm Schlierf über Gärt-
nern ohne Torf
Am Montag, 17.03.2025, im Melbers Schoppeneck

Steigerwaldklub Burghaslach 
Einladung zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen

Sehr geehrte Wanderfeundin, sehr geehrter Wanderfreund,
liebe Wanderfreundin, lieber Wanderfreund, liebe Mitglieder,

ich darf Sie/Euch herzlich zur Jahreshauptversammlung des Steigerwald-
klub Burghaslach 2025 nach Fürstenforst, Gasthaus Steigerwaldhöhe, 
Fam. Kress, einladen. 
Die Jahreshauptversammlung findet am Samstag, 22. März 2025, um 19.00 
Uhr statt.
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SONSTIGES

VERANSTALTUNGEN
Als Tagesordnung ist vorgesehen:
 TOP 1 Begrüßung und Eröffnung 
 TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung 
 TOP 3 Totengedenken
 TOP 4 Ehrungen
 TOP 5 Berichte Tätigkeitsbericht, Wege u. Wandern 1. Vorstand
 TOP 6 Bericht der Kassenprüfer
 TOP 7 Entlastung der Kassiere
 TOP 8 Entlastung der Vorstandschaft
 TOP 9 Neuwahlen
 TOP 10 Anträge, Wünsche und Verschiedenes

Auf eine zahlreiche Teilnahme freut sich die Vorstandschaft. 
Kommen darf natürlich auch, wer kein Vereinsmitglied ist und Interesse 
am Verein hat.

Karl Scholl
Steigerwaldklub Burghaslach

 
Beratung, Hilfe, Schutz und 
Unterkunft bei
Häuslicher Gewalt und 
(Ex-) Partner-Stalking
E-Mail: frauenhaus@caritas-ansbach.de

Krisendienst Mittelfranken:  
Hilfe in seelischen Notlagen
Kostenfrei, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr  
Die Krisendienste Bayern sind 
ein Beratungs- und Hilfsangebot 
für Menschen, die sich in einer 
akuten seelischen oder sozialen 
Krise befinden. Der Krisendienst 
Mittelfranken ist für Hilfesuchen-
de, ihre Familien und Bezugsper-
sonen an 365 Tagen rund um die 
Uhr da. Ein qualifiziertes Team 
bietet Hilfe und Unterstützung 
unter der bayernweit zentra-
len Rufnummer 0800/6553000 
bzw. unter der lokalen Nummer 
0911/424855-0 oder in den Räu-
men des Dienstes in der Hesse-
straße 10 in Nürnberg. Bei Bedarf stehen mobile Einsatzteams Menschen in 
einer Krisensituation außerdem im häuslichen Umfeld zur Seite. Beratungen 
erfolgen auch in russischer und türkischer Sprache oder online. Weitere Infor-
mationen unter www.krisendienst-mittelfranken.de. Sämtliche Angebote sind 
kostenfrei, die Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht.

Sozialpsychiatrischer Dienst der Diakonie
Beratung bei psychischer Erkrankung und in seelischen Krisensituationen.
Tel. 09161/873571, Mo. – Fr. 8.00-17.00 Uhr

Diakonisches Werk – Sozialpsychiatrischer Dienst
Untere Schloßgasse 7, 91413 Neustadt/Aisch
Tel: 09161/873571, Fax: 09161/873800, E-Mail: spdi@dw-nea.de

Was macht denn eigentlich die „Tafel“?

Sehr viel!
Rufen Sie uns an - wir informieren Sie 
und Sie könnten mithelfen!

Tel. 0160 95 32 65 48
Iss was e.V. - die Aischgründer Tafel, Wilhelmstraße 32, 91413 Neustadt a.d.Aisch

Infos unter www.aischgründer-tafel.de

Offener Treff  

© adobe stock Robert Kneschke

Wir treffen uns immer dienstags von 
14.30 bis 16.30 Uhr im Jugendheim 
(Barrierefrei), Würzburger Str. 18
Gemeinsamkeit bei
 • leckerem Kaffee und Kuchen
 •  netten Gesprächen auch mal mit 

anderen Menschen
 •  unterhaltsamen Karten- und 

Brettspielen 

Soziale Kontakte, generationsübergreifende Aktivitäten und Gehirnjogging 
halten uns alle jung.
Wir freuen uns auf neue Gesichter und auf unsere Stammgäste. Auch Rollstuhl-
fahrer sind herzlich willkommen.

Das Team vom offenen Treff 
Anne, Bärbel, Erika, Fritz, Maria, Mira, Monika, Renate, Traudl und Wolfgang

Seniorengymnastik 
Immer montags von 10.00 bis 11.00 Uhr in der Kulturtankstelle. Wer etwas 
gegen steife Gelenke tun will, ist herzlich willkommen – auch Männer!

Kursleiterin: Gisela Ottenschläger

Kabarettprogramm mit den McNeills
Die Nachbarschaftshilfe Burghaslach lädt zu einem neuen Kabarettprogramm 
mit den McNeills am Sonntag, den 16. März 2025, in der Kulturtankstelle 
Burghaslach ein. Beginn ist um 17 Uhr und der Eintritt beträgt 15,-- Euro. Kar-
ten können im Vorverkauf in der Gemeinde Burghaslach erworben werden.

 „Alles Gute!“ 
– das brandneue Kabarettprogramm von Brigitte & Killen McNeill

McNeills universelle Glückwunschkarte 
(Nichtzutreffendes bitte durchstreichen) 

Unser/e– herzliche/s - Glückwünsche – Beileid 
– zu/m/r – Geburt/Einschulung/ 

Konfirmation/Hochzeit/Scheidung/Rente/Ableben Ihr/er/es Gatt/en/in 

Happy Birthday und so weiter! Recht viel Gsundheit! So jung kommer nimmer 
zsamm! Alle guten Wünsche! Bleib so, wiest bist! ( Na ja … ) Mögen alle deine 
Wünsche in Erfüllung gehen! (Bloß net …) Ist eine Strichliste der Gratulanten 
sinnvoll? 

Wie gelingt die stressfreie Gästeliste? 

Was tun, wenn Trauer- und Renteneintrittsrede verwechselt werden? 

Ist Fine Dining eine Option für das Geburtstagmenü? 

Welche Bespaßungen sind für einen Kindergeburtstag noch zeitgemäß? 

Was tun mit einem vollen Kühlschrank, wenn das betagte Geburtstagskind 
kurz vor der Feier das Zeitliche gesegnet hat? 

Brigitte und Killen McNeill präsentieren ein neues Kabarettprogramm rund 
ums Gratulieren, Herumlavieren und Kondolieren … 

Wie immer, Realsatire vom Feinsten mit Sketchen und Musik.

VdK Vestenbergsgreuth
Der VdK Vestenbergsgreuth lädt seine Mitglieder, Freunde und alle, denen es 
bei uns gefällt, zum Faschingsnachmittag am 15. Februar 2025 in den Land-
gasthof "Am Schwalbenberg" in Vestenbergsgreuth ganz herzlich ein. Be-
ginn: 13.00 Uhr.

Die Vorstandschaft freut sich schon auf ein paar vergnügte Stunden mit Euch.

Anni Scherzer
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Jagdgenossenschaft 
Freihaslach-Münchhof
Bekanntmachung 

Die Jagdgenossenschaft Freihaslach-
Münchhof lädt all ihre Genossen 
(2 pro Haushalt) zum alljährlichen  
Rehessen ein.

Stattfinden wird das ganze am 
Samstag, den 15. Februar 2025, 
um 19:00 Uhr im Gasthaus Seifert in 
Münchhof. 

Jagdgenossenschaft
Freihaslach-Münchhof

Johannes Klein,
Jagdvorstand

SAVE THE DATE
Lindwurmbasar Scheinfeld
Frühjahr/Sommer 2025
Das Frühjahr kommt und somit auch 
die Basarzeit! 

Der Lindwurmbasar Scheinfeld „Alles rund ums Kind“ findet am 15.03.2025 
von 12.30 bis 15.30 Uhr in der Wolfgang-Graf-Halle, Schloßstraße 2 statt.

Auf der großen und übersichtlichen Verkaufsfläche bieten wir alles rund ums 
Kind an. Vorsortierte Baby- und Kinderkleidung bis Größe 176, Umstandsmode 
sowie Bücher, Spiel-, Fahrzeuge und etliches mehr.

Schwangere mit gültigem Mutterpass haben gemeinsam mit einer Begleitper-
son die Möglichkeit, ab 12.00 Uhr vorzeitig einzukaufen.

Anmeldung für die Verkaufslisten ist vom 17.02. bis 03.03.2025 per E-Mail mög-
lich: Lindwurmbasar-Scheinfeld@gmx.de.

Weitere Infos erhalten sie über die Homepage: https://lindwurmbasar.jimdo-
site.com

Das Lindwurmbasar- Team

Ortsverband Burghaslach
Der VdK Burghaslach lädt zu einen Treffen am Freitag, 
den 21.02.2025 um 14.00 Uhr ins Gasthaus Krone 
in Burghaslach herzlich ein.

Wir freuen uns auf Sie.

Ludwig Kaltenbeck

Walch      Edelmetalle
AnkAuf:
Gold, Silber, Palladium und Platin in Münz- oder Barrenform.
Gold- und Silberschmuck, Zahngold, Tafelsilber auch versilbert, Zinn, 
Kupfer, Messing, Tausch DM in €

Termine für Edelmetallankauf/-verkauf  
nur nach Vereinbarung!

VERkAuf Von AnlAgEgold: Goldbarren,  
Goldmünzen, Silberbarren, Silbermünzen, Platinbarren

lars Walch gmbH & Co. kg
Raiffeisenstr. 24 · 91460 Baudenbach · Tel. 09164/99810  
info@walch-recycling.de · www.goldankauf-walch.de Aktuelle

 Preise

auf u
nserer 

Homepage

Gerüstbau Jakob GmbH & Co. KG   
Ezelheimer Str. 12 | 91484 Sugenheim

09165/ 995 955 0

www.geruestbau-jakob.deinfo@geruestbau-jakob.de

• Fassadengerüste
• Raumgerüste
• Fahrgerüste
• Bauaufzüge
• Bauzäune
• Sonderkonstruktionen

• Temporäre Treppenanlagen
• Wetterschutz (Notdächer)

Gerüste für jede Baustelle

Aktuelle Informationen und Veranstaltungen des Marktes Burghaslach 2/2025 17



INFORMATIONEN  
AUS DEM RATHAUS

Wichtige Informationen zur Grundsteuer
Aufgrund vermehrter Nachfragen zur Grundsteuerfestsetzung des Finanz-
amtes und Erhebung beim Markt Geiselwind bitten wir vor Einlegung eines 
Widerspruches gegen den Einhebungsbescheid der Kommune folgendes zur 
Kenntnis zu nehmen: 

Nach der Neufestsetzung durch die Finanzämter sind teilweise gegenüber 
früheren Festsetzungen sehr hohe Grundsteuermesswerte durch Bescheid 
an die jeweiligen Grundstückseigentümer ergangen. Diese neue Bewertung, 
vor allem in der Grundsteuer B durch das ausschließlich in Bayern eingeführte 
wertunabhängige sog. allgemeine Flächenmodell, berücksichtigt nicht mehr 
die tatsächlichen Werte oder die Lage (Alter, Zustand der Gebäude oder die 
Region spielen dabei keine Rolle mehr).

Die Wertfeststellung erfolgt einheitlich in ganz Bayern mit einem Wertansatz 
gem. Art. 3 des Bayerischen Grundsteuergesetzes (BayGrstG) nach Äquivalenz-
zahlen mit 0,50 €/qm der Nutzflächen von Gebäuden sowie 0,04 €/qm für die 
Grundstücksfläche.

Seitens der Verwaltung wird das wertunabhängige allg. Flächenmodell mit 
diesen Festsetzungen für ungerecht und unseriös beurteilt, ist aber politisch 
so gewollt. Diese Bewertung führt dazu, dass Grundstückseigentümer be-
stimmter Regionen - vor allem auf dem Land - überbewertet und Städte so-
wie Hochpreislagen wesentlich entlastet wurden. Besonders auf dem Land mit 
bäuerlichen großen Gehöften führt dies zu einer höheren Veranlagung. Umso 
größer das zu besteuernde Grundstück und das Gebäude ist, umso höher wird 
auch die steuerliche Belastung.

Die Gemeinden sollen diesen Missstand durch Anpassung der Hebesätze aus-
gleichen. Was aber, wenn die ermittelten Werte für andere Vermögensgrenzen 
gelten (z. B. geschütztes Vermögen in Pflegefällen, etc.)?

Die Landgemeinden kommen den Grundstückseigentümern durch Absen-
kung des Hebesatzes entgegen. Städte müssen wegen der dortigen Niedrig-
bewertung dagegen den Hebesatz der Grundsteuer B teilweise massiv an-
heben (z. B. München von 535 % auf 824 %, Nürnberg von 555 % auf 780 %,  
Würzburg von 475 % auf 510 %, Bamberg von 535 % auf 635 %), um die gefor-
derte Aufkommensneutralität zu erreichen.

Wir bitten daher nochmals alle Grundeigentümer, ihre Messsteuerbe-
scheide des Finanzamtes hinsichtlich der möglichen Ermäßigungen und 
der Grundstücks- und Gebäudefestsetzungen bezüglich Größen und 
Nutzungen sowie die Freigrenzen hierzu genau zu prüfen.

Entspricht die Quadratmeterzahl oder die Nutzung (Ermäßigung) nicht der 
Realität, dann sollte man sich schnellstmöglich an das zuständige Finanz-
amt wenden. Vom Landesamt für Steuern heißt es: "Ganz grundsätzlich 
gilt: Auch wenn die Frist für den Rechtsbehelf abgelaufen ist, müssen Fehler 
beim Finanzamt schriftlich angezeigt werden. Die Bescheide können dann 
ggf. noch für die Vergangenheit, auf alle Fälle aber für die Zukunft berichtigt 
werden."

Der Markt Geiselwind hat weder Kenntnis von den von Ihnen übermittel-
ten Daten noch der genauen Grundsteuerermittlung sowie der jeweili-
gen Festsetzung durch das Finanzamt.

Den Kommunen wird lediglich die Messbetragshöhe der Grundsteuer A und 
B der jeweiligen Grundstückseigentümer (Grundlagenbescheid) des Finanz-
amtes mitgeteilt. Der Markt Geiselwind ist an diesen Grundlagenbescheid 
kraft Gesetz (§ 182 Abs. 1, § 184 Abs. 1 AO) gebunden.

Wie bereits in der Mitteilung DFA Nr. 22/2024 v. 29.11.2024 mitgeteilt, 
wenden Sie sich für Fragen zu Ihrem Grundsteuermessbetrag daher an 
die zuständige Stelle beim Finanzamt Kitzingen.

Wir empfehlen nach Widerspruchsfristablauf einen Änderungsantrag 
auf Neufestsetzung beim Finanzamt zu stellen.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Markt Geiselwind

Wahlbekanntmachung 
zur Bundestagswahl
1.  Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt.
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Marktgemeinde Geiselwind ist in folgende zwei Wahlbezirke eingeteilt:
 01 Geiselwind, Schule rechts, Friedrichstr. 6, Eingang rechts – barrierefrei
 02 Geiselwind, Schule links, Friedrichstr. 6, Eingang links - barrierefrei

  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
22.01.2025 bis 28. Januar 2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk 
und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen 
haben.

3.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
um 16:00 Uhr in Geiselwind, Feuerwehrhaus, Eingang Süd, Schutzwiesen-
str. 1, 96160 Geiselwind zusammen.

4.  Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist.

  Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ei-
nen amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

  Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben.
  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler 

erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.
  Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstim-

me. 
 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
 a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber 

und Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Anga-
be der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts 
von dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für 
die Kennzeichnung,

 b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der 
Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und 
jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zu-
gelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis 
für die Kennzeichnung.

 Die wählende Person gibt 
 ihre Erststimme in der Weise ab,
       dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein 

in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll,

 und ihre Zweitstimme in der Weise ab,
       dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein 

in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

  Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des 
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5.   Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgen-
de Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

6.   Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises

Mitteilungen des

mit den Ortsteilen Burggrub, Dürrnbuch, Ebersbrunn, Füttersee, Gräfenneuses, Haag, Hohnsberg, 
Holzberndorf, Ilmenau, Langenberg, Neugrub, Rehweiler,  Röhrensee, Sixtenberg, Wasserberndorf

Öffnungszeiten der Gemeinde: Montag - Freitag 8 - 12 Uhr, Donnerstag 14 - 18 Uhr
Telefon: (0 95 56) 92 22-0, Telefax: (0 95 56) 92 22-29, E-Mail: Markt@Geiselwind.de, Internet: www.Geiselwind.de

MARKTES GEISELWIND



 oder
 b) durch Briefwahl teilnehmen.
  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwal-

tungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzei-
tig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

  Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die 
wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahl-
scheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte 
Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl 
wählen kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht 
rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend 
an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12.00 
Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt 
zu beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren hat.

7.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter 
anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundes-
wahlgesetzes). 

  Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hil-
fe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getrof-
fenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberech-
tigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes).

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbei-
führt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässi-
ger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stim-
me abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches).

06.02.2025 (S) Nickel, 1. Bürgermeister

Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ebersbrunn 
und Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Ebersbrunn 
e.V.
Einladung zur Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ebersbrunn 
und Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Ebersbrunn e.V. am Samstag, 
8. März 2025, um 19:30 Uhr im Gasthaus „Zum Hirschen“ in Ebersbrunn.
Tagesordnung:
 1. Begrüßung 
 2. Verlesung des Protokolls 
 3. Kassenbericht 
 4. Jahresbericht 2024 1. Vorstand
 5. Jahresbericht 2024 1. Kommandant
 6. Entlastung der Vorstandschaft
 7. Wahl des 1. und 2. Kommandanten durch den 1. Bürgermeister
 8. Grußworte
 9. Wünsche und Anträge

Eingeladen zur Wahl sind alle Feuerwehrdienstleistenden (aktiven) Mitglieder 
und Feuerwehranwärter der Feuerwehr Ebersbrunn, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben.
Nach Art. 8 Abs. 2 des Bayer. Feuerwehrgesetzes (BayFwG) ist der Komman-
dant aus der Mitte der Wahlberechtigten zu wählen. Die Amtszeit beträgt 
sechs Jahre. Feuerwehrkommandant kann werden, wer nach Vollendung des 
18. Lebensjahres mindestens vier Jahre Dienst in einer Feuerwehr geleistet 
und die vorgeschriebenen Lehrgänge mit Erfolg besucht hat. Wahlvorschläge 
sind in der Dienstversammlung zu machen. Gewählt wird mittels Stimmzettel 
in geheimer Abstimmung. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen gültigen Stimme erhält. Erhält kein Bewerber eine Mehrheit, so findet eine 
Stichwahl statt. Der Gewählte bedarf der Bestätigung durch die Gemeinde. 
Wahlberechtigt sind alle Feuerwehrdienstleistenden, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Wahl leitet der 1. Bürgermeister.

Das Erscheinen der aktiven Mitglieder in Uniform ist Pflicht!

Alle passiven Mitglieder sowie Freunde des Vereins und Interessierte sind 
ebenfalls herzlich eingeladen.

Ernst Nickel Reinhold Hack Martin Mahr
1. Bürgermeister 1. Kommandant 1. Vorsitzender

Die Gemeindekasse teilt mit:
Am 15. Februar 2025 ist die 

 - 1. Rate Gewerbesteuervorauszahlung
 - 1. Rate Grundsteuer und
 - 1. Rate Wasser- und Kanalgebühren

fällig. 

Alle Zahlungspflichtigen, die nicht am automatischen Abbuchungsverfahren 
teilnehmen, werden gebeten, den fälligen Betrag auf eines der Konten des 
Marktes Geiselwind zu überweisen.

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken Würzburg Raiffeisenbank DreiFranken eG
IBAN: DE47 7905 0000 0000 3151 27 IBAN: DE19 7606 9602 0003 2185 38
BIC: BYLADEM1SWU   BIC: GENODEF1HSE

Winterdienst des Bauhofes
Wir erinnern an folgende wichtige Punkte:
Für einen geordneten Winterdienst ist es Voraussetzung, dass keine unnöti-
gen Hindernisse den Ablauf beeinträchtigen. Insbesondere bitten die Mitar-
beiter des Bauhofes darum, dass Äste von Bäumen, Sträuchern und Hecken 
entsprechend zurückgeschnitten werden. Ebenfalls ergeht ein Aufruf an die 
Fahrzeughalter, ihre Kraftfahrzeuge so zu parken, dass die Winterdienst-
fahrzeuge ungehindert ihre Arbeit verrichten können. Sofern diesbezüg-
lich kein Verständnis entgegengebracht wird, verbleibt nur die einzige 
Möglichkeit, bei gewissen Straßenzügen den Winterdienst einzustellen. 
Dazu soll es jedoch nicht kommen!

Im Übrigen erinnern wir daran, dass die Gemeinde ein Straßennetz von über 
80 km (bei 16 Gemeindeteilen) zu betreuen hat. Dies bedeutet, dass gewisse 
von der Verkehrsbedeutung herausragende Verkehrswege, wie z. B. Schul-
busstrecken, Hauptstraßen, gefährliche und extreme Steigungen, Straßen mit 
großem Verkehrsaufkommen usw., in der Rangfolge vorgehen. Die Bauhofmit-
arbeiter sind jedoch bemüht, auch in diesem Winter ihren Dienst zur Zufrie-
denheit der Bürger zu verrichten.

Gemeindeverbindungsstraßen und Ortsstraßen mit untergeordneter Ver-
kehrsbelastung, die im Winter kaum benutzt werden, werden nicht geräumt. 

Wichtiger Hinweis:
Die Mitarbeiter des Gemeindebauhofes führen den Winterdienst ent-
sprechend des festgelegten Räum- und Streuplans durch. Ansprechpart-
ner bei Beschwerden oder bei Kritik am Winterdienst ist deshalb die Ge-
meindeverwaltung und nicht die Mitarbeiter des Bauhofes!

Räum- und Streupflicht
Auszug aus der Reinigungsverordnung des Marktes Geisel-
wind

Sicherung der Gehbahnen im Winter:

§ 9 Sicherungspflicht
(1)  Der zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Be-

sitz haben die Vorder- und Hinterlieger die in § 11 bestimmten Abschnitte 
der Gehbahnen der an ihr Grundstück angrenzenden oder ihr Grundstück 
mittelbar erschließenden öffentlichen Straßen (Sicherungsfläche) auf eige-
ne Kosten in sicherem Zustand zu erhalten.

(2)  § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die Sicherungs-
pflicht besteht für alle Straßen, auch wenn diese nicht im Straßenverzeich-
nis aufgeführt sind.

§ 10 Sicherungsarbeiten
(1)  Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werktagen ab 

7 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu 
räumen und bei Schnee, Reif- oder Eisglätte mit Sand oder anderen geeig-
neten Mitteln, jedoch nicht mit ätzenden Stoffen, zu bestreuen oder das 
Eis zu beseitigen. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu 
wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, 
Eigentum oder Besitz erforderlich ist.

(2)  Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn 
so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Ist das 
nicht möglich, haben die Vorder- und Hinterlieger das Räumgut spätestens 
am folgenden Tage von der öffentlichen Straße zu entfernen.

  Die Gemeinde stellt für die Ablagerung einen geeigneten Platz zur Ver-
fügung, auf den in ortsüblicher Weise hingewiesen wird. Abflussrinnen, 
Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei der 
Räumung freizuhalten.

§ 11 Sicherungsfläche
(1)  Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der 

Reinigungsfläche liegende Gehbahn.
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Satzung des Schulverbands Wiesentheid für 
das Haushaltsjahr 2025
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Wiesentheid hat in ihrer 
Sitzung vom 19.11.2024 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 be-
schlossen.
Das Landratsamt Kitzingen hat mit Schreiben vom 02.12.2024 Nr. 321-9410.4-
SchV12 die Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt. Sie enthält keine 
genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Die Satzung wurde im Amtsblatt des Landkreises Kitzingen Nr. 51 vom 
16.12.2024 amtlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan liegt in der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid, Balth.-Neumann-Str. 14, 
97353 Wiesentheid, Zimmer 1.7 innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Marktgemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates findet am Montag, 10. Februar 
2025, um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.
Die jeweilige Tagesordnung können Sie ab Mittwoch vor der Sitzung unter 
www.geiselwind.de oder am Aushang im Rathaus einsehen.

Für Fragen rund um das Thema Bauen steht ihnen Herr Schönberger unter 
der E-Mail-Adresse bauamt@geislewind.de sowie auch telefonisch unter 
09556/9222-34 zur Verfügung.

Notarsprechtag
Am Dienstag, 11. März 2025, findet ab 14.15 Uhr der nächste Sprechtag des 
Notariats Kitzingen im Rathaus (Eingang Altbau, Besprechungszimmer vor der 
Physiopraxis Kolb) statt.
Telefonische Terminvereinbarung unter Tel. 09321/22000.

REDAKTIONSSCHLUSS
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe (Erscheinungstag: 21.02.2025): 

FREITAG, 14.02.2025, 9:00 UHR!
Die übernächste Ausgabe erscheint am 07.03.2025 
(Redaktionsschluss: Freitag, 28.02.2025)

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER 
BEHÖRDEN UND ÄMTER

Mikrozensus 2025 startet: 
130.000 Bürgerinnen und Bürger werden befragt
Jedes Jahr wird in Bayern – wie im gesamten Bundesgebiet – der Mikrozensus 
durchgeführt. Diese Haushaltsbefragung ermittelt Daten zur wirtschaftlichen 
und sozialen Lage der Bevölkerung. Bundesweit sind ein Prozent der Bevölke-
rung und damit in Bayern rund 130 000 Personen auskunftspflichtig. Mit ihrer 
Teilnahme tragen die Befragten dazu bei, dass politische Entscheidungen fak-
tenbasiert getroffen werden können. Die Befragung erfolgt als Telefoninter-
view oder Online-Befragung.

Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozensuserhebung ab?
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem mathematisch-
statistischen Zufallsverfahren, das zunächst Gebäude- bzw. Gebäudeteile für 
die Teilnahme am Mikrozensus auswählt. Befragt werden die Bewohnerinnen 
und Bewohner dieser Gebäude. Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte konkre-
tisieren dazu die Stichprobe über die Klingelschilder. Dabei können sie sich als 
Erhebungsbeauftragte des Bayerischen Landesamts für Statistik ausweisen.

Anschließend werden die ausgewählten Haushalte vom Landesamt für Statis-
tik schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus aufgefordert. Mit dem Schreiben 
werden sie ausführlich über die Erhebung informiert. Sie können die Fragen 
des Mikrozensus entweder im Rahmen eines Telefoninterviews oder einer On-
line-Befragung beantworten. Für die Telefoninterviews sind bayernweit etwa 
130 Erhebungsbeauftragte im Einsatz, die dafür sorgfältig ausgewählt und ge-
schult wurden. Die Befragungen finden ganzjährig von Januar bis Dezember 
statt. 

Es besteht Auskunftspflicht
Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Basis verlässlicher und re-
präsentativer Ergebnisse treffen. Um dies zu gewährleisten, besteht nach dem 
Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Dabei unterliegen die Einzelangaben der 
Befragten einer strengen Geheimhaltung, die keine Rückschlüsse auf die Da-
ten einzelner Personen zulässt.

Hinweise: 
Was unterscheidet den Mikrozensus vom Zensus?
Die Begriffe „Zensus“ und „Mikrozensus“ sorgen immer wieder für Verwechs-
lung. Bei näherer Betrachtung lassen sich die beiden statistischen Erhebungen 
jedoch gut unterscheiden:
Der Zensus ist die größte amtliche Statistik Deutschlands und findet als eine 
Art Großinventur der Gesellschaft alle 10 Jahre statt. Diese Erhebung dient 
der Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl. In der Personenbefragung des 
Zensus 2022 wurden ca. 13 Prozent der Bevölkerung zu demografischen Merk-
malen befragt. Zusätzlich wurden in der Gebäude- und Wohnungszählung als 
Vollerhebung Merkmale wie Wohnfläche, Heizungsart, Ausstattung und Kalt-
miete für alle Wohngebäude und Wohnungen in Bayern erhoben. 
Der Mikrozensus findet im Unterschied zum Zensus jährlich statt. Mit einem 
Prozent der Bevölkerung werden deutlich weniger Personen befragt. Im Mit-
telpunkt stehen hier Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevöl-
kerung sowie deren Entwicklung. Auskunftspflicht besteht für beide Erhebun-
gen.

Weitere Informationen:
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie unter: 
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/
index.html
Zusätzlich informiert ein Erklärvideo über den Mikrozensus, warum er durch-
geführt wird, wie die Haushalte zufällig ausgewählt werden, warum sie mitma-
chen müssen und was mit ihren Antworten passiert: 
statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3-sta-
tistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4

Gut beraten – 
selbstbestimmt teilhaben!
Terminankündigung – wohnortnahe Beratung
Der Bezirk Unterfranken ist für Sie da und bietet in Ihrer Region für Menschen 
mit Pflegebedürftigkeit und/oder Behinderung und deren Angehörige sowie 
allen weiteren interessierten Personen eine individuelle Beratung zu Themen 
der Eingliederungshilfe an.

Die Beratungen finden an folgenden Tagen in der Zeit von 13:00 bis 16:00 Uhr 
im Pflegestützpunkt Kitzingen (Obere Bachgasse 16, 97318 Kitzingen) statt: 
10.02.2025

Terminvereinbarung unter:
Tel. 0931/7959-1349
E-Mail: beratung-eingliederungshilfe@bezirk-unterfranken.de
web: www.bezirk-unterfranken.de/beratung-egh 

Gerne können Sie auch Ihren Termin für eine Online-Beratung rund um die 
Themen Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe auf der Homepage vom Be-
zirk Unterfranken buchen: 
www.bezirk-unterfranken.de/Online-Beratung

Sprechtage der Wirtschaftsförderung des Landkreises 
Kitzingen für Kleinunternehmer und Existenzgründer – 
abgehalten durch die AktivSenioren Bayern e.V. im Land-
ratsamt Kitzingen (ggf. via Telefon- oder Videokonferenz)

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Kitzingen bietet an jedem dritten 
Mittwoch im Monat im Landratsamt Kitzingen (oder ggf. via Telefon- oder Vi-
deokonferenz) einen Sprechtag für Kleinunternehmer und Existenzgründer 
an, der von den AktivSenioren Bayern e.V. (www.aktivsenioren.de) abgehalten 
wird.

Die Sprechtage finden an folgenden Tagen statt: 19.2./19.3./16.4./21.5./1
8.6./16.7./20.8./17.9./15.10./19.11./17.12.2025/21.1.2026

Anmeldung erforderlich unter Tel. 09321/9281100 bei der Wirtschaftsför-
derung des Lkr. Kitzingen.

Kostenfreie Energieberatung:  
Sonderaktion des Landkreises Kitzingen 2025
Der Landkreis Kitzingen bietet als Sonderaktion 100 kosten-
freie Vor-Ort-Energieberatungen in Kooperation mit allen 
Kreiskommunen und der Verbraucherzentrale Bayern an. Das 
Kontingent ist auf die fünf interkommunalen Allianzen (ILEs) im Landkreis, die 
Stadt Kitzingen und Geiselwind aufgeteilt.

Hintergrund: Die Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es 
enorm wichtig ist, das energetische Einsparpotenzial von Wohngebäuden in 
den Fokus zu rücken. Viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer fragen sich, 
welche Heizung wirklich zum eigenen Haus passt, welche energetischen Sa-
nierungsmaßnahmen zudem sinnvoll sind und welche Fördermöglichkeiten es 
gibt. Es gilt, den eigenen Geldbeutel und die Umwelt langfristig zu schonen. 
Die unabhängige und produktneutrale Energieberatung bietet die Möglich-
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keit, die eigenen Vorstellungen, Planungen und Fragen mit einer Expertin oder 
einem Experten der Verbraucherzentrale Bayern bei sich zu Hause zu bespre-
chen. Ziel ist es, gut informiert die nächsten Entscheidungen treffen zu können. 

Teilnahme: Teilnahmeberechtigt sind private Haus- und Wohnungseigentü-
merinnen und –eigentümer, die im Landkreis Kitzingen wohnen. Jede Teilneh-
merin und jeder Teilnehmer kann sich für die Vor-Ort-Energieberatung von 
einem selbst genutzten Ein-/ Zweifamilienhaus bzw. einem selbst genutzten 
Mehrfamilienhaus mit maximal sechs Wohneinheiten oder einer Eigentums-
wohnung bewerben.

Bewerbung:
Das Kontingent wird in der Woche vom 24. Februar 2025, 8 bis 28. Februar, 
12 Uhr telefonisch vergeben (Bitte entnehmen Sie die genaue Startzeit den 
Veröffentlichungen der einzelnen ILEs). Es gilt das sogenannte Windhund-
prinzip. -> Wenn das Kontingent der Sonderaktion vergeben ist, kann die Vor-
Ort-Energieberatung zu jeder Zeit mit dem Eigenanteil von 40 Euro gebucht 
werden. Die Anmeldung zur Sonderaktion erfolgt nur über die aufgeführ-
ten Anmeldekontakte des eigenen Wohnortes.

Ziel der Sonderaktion: Die Energieberatung vor Ort wird vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Der normalerweise fällige 
Eigenanteil von 40 Euro wird bei der Sonderaktion vom Landkreis Kitzingen 
für insgesamt 100 Beratungen übernommen. Der Landkreis unterstützt so die 
privaten Hauseigentümerinnen und -eigentümer bei der Frage, wie das eigene 
Wohnhaus effizient und zukunftsfähig optimiert werden kann. 

Hier können Sie sich anmelden:
Sie wohnen in Geiselwind: Bitte bewerben Sie sich vom 24. bis 28.02.2025 
bei Natalie Hansen, Tel. 09556/9222-12

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Kitzingen sucht eine 
versierte Schreib- und Fachkraft für geschäftsführende Arbeiten des Kreis-
verbandes mit seinen Ortsvereinen, der Kreisfachberatung, dem Bezirks- und 
Landesverband sowie Behörden und Verbänden.
Die Vergütung würde im finanziellen Rahmen der gültigen Ehrenamtspau-
schale bzw. nach entsprechender Aufwandsentschädigung erfolgen.
Bewerbung bitte an den 1. Vorsitzenden:
Karl Wolf, Amtsstück 2, 97350 Mainbernheim, Tel. 0170/2464477
E-Mail: wolf-karl@t-online.de 

Landwirte für Ufergehölzpflege gesucht
Der Landschaftspflegeverband Kitzingen sucht für den Lauf des Haselbaches 
im Bereich Rehweiler-Langenberg-Geiselwind sowie für den Lauf der Ebrach 
von der Mündung des Haselbaches bis nach Wasserberndorf Pflegelandwir-
te, die bereit sind, die Ufergehölze nach Vorgaben des Landschaftspflegever-
bandes abschnittsweise auszulichten bzw. auf Stock zu setzen. Die Arbeiten 
umfassen das Fällen und Bergen der Gehölze und können, je nach Leistungs-
fähigkeit, auch nur einzelne Teilabschnitte umfassen. Vorausgesetzt werden 
Erfahrung in Baumfällarbeiten sowie eigene Maschinen und Schutzausrüs-
tung. Bei Interesse und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den 
Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes Markus Schmitt, Telefon 
09321-9286230 oder per E-Mail an markus.schmitt@kitzingen.de

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN/
VEREINSNACHRICHTEN

Sehr geehrte Patienten, 
wir machen Urlaub von Freitag, 14.02.25, bis Sonntag, 02.03.25, und sind 
ab Montag, 03.03.25, wieder für Sie da! 
Praxis Jörg Hußmann, Geiselwind

Freiwillige Feuerwehr Gräfenneuses
Einladung an alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gräfenneuses und des 
Feuerwehrvereines Gräfenneuses zur gemeinsamen Jahreshauptversamm-
lung am Donnerstag, den 11.02.2025, um 19:00 Uhr im Feuerwehrhaus 
Gräfenneuses.

Tagesordnung
 1. Begrüßung und Jahresrückblick auf 2024 (1. Vorsitzender)
 2. Verlesung des Protokolls der letzten Generalversammlung (Schriftführer)
 3. Kassenbericht / Entlastung des Vorstandes
 4. Bericht des 1. Kommandanten
 5. Veranstaltungen und Termine 2025
 6. Wünsche, Anträge, Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen

Michael Rehberger  Benjamin Raab
Kommandant  1. Vorsitzender

Einladung zur Faschingsfeier 
an alle Frauen vom Frauenbund sowie Nichtmitglie-
der im Gasthaus Stern in Geiselwind am Donnerstag, 
27.02.2025; Beginn: 18.00 Uhr zu ein paar vergnüg-
lichen Stunden mit verschiedenen Darbietungen sind 
alle herzlich eingeladen. 
Lustige Beiträge dürfen gerne vorgetragen werden. Zur Begrüßung gibt es ein 
Glas Sekt. Speisen und Getränke können nach Karte bestellt werden. 

Anmeldung bis 25.02.2025 bei Luzia Ruhl, Tel. 09556/1261 oder Birgit Engel-
brecht, Tel. 09556/1220

TSV 1947 Geiselwind e.V. 
Einladung zur Generalversammlung am Freitag, 07.03.2025, 
um 19:00 Uhr im Sportheim.
Tagesordnung:
 Top 1 Begrüßung 
 Top 2 Totengedenken 
 Top 3 Protokoll der letzten Generalversammlung 
 Top 4 Grußworte 
 Top 5 Bericht der Vorstandschaft 
 Top 6 Berichte der Abteilungen 
 Top 7 Kassenbericht 
 Top 8 Bericht der Kassenprüfung und Entlastung der Vorstandschaft 
 Top 9 Abstimmungen 
  - Errichtung netzgekoppelter Photovoltaik-Anlage 
  - Erneuerung Heizungsanlage 
 Top 10 Satzungsneufassung 
 Top 11 Genehmigung Geschäfts-u. Finanzordnung 
 Top 12 Wünsche, Anträge, Sonstiges 
 Top 13 Schlussworte 

Anträge zur Generalversammlung sind spätestens zehn Tage vor der Ver-
sammlung schriftlich beim 1. Vorsitzenden einzureichen.

Kath. Erwachsenenbildung Geiselwind
Einladung zu Tanznachmittagen in Geiselwind:
Ab Dienstag, den 11.3.2025, beginnt der Frühjahrskurs: Rundtänze aus aller 
Welt.
Wir treffen uns um 14.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Unsere bewährte Kursleiterin, Frau Alena Rott, wird uns mit Tänzen aus aller 
Welt wieder vergnügliche Stunden bereiten.
Herzliche Einladung an alle Interessierte. Sie können gerne auch erst mal zum 
„Schnuppern“ kommen.

Die Kosten für zehn Nachmittage betragen 30.00 Euro.

Weitere Informationen bei Luzia Ruhl, Telefon: 09556/1261

Schützengesellschaft Füttersee e.V.
Beim traditionellen Vereinspokalschießen der Schützengesellschaft Füttersee 
traten 24 motivierte Schützen in den Disziplinen Luftgewehr freistehend, Luftge-
wehr Auflage und Pistole in einem spannenden Wettkampf gegeneinander an.  

v. l. n. r.: Andreas Klein (1. Schützenmeister), Hans Kilian (2. Platz), Hans Klein (1. Platz), Sebasti-
an Moises (3. Platz), Heike Beck (Sportleiterin) Bild: (privat) 

Aktuelle Informationen und Veranstaltungen der Gemeinde Geiselwind 2/2025 21



Die Mischung der Disziplinen sorgte vor allem beim Finale für zusätzlichen 
Nervenkitzel und machte den Wettbewerb sowohl für die Teilnehmer als auch 
für die Zuschauer zu einem besonderen Ereignis. So sicherten sich Hans Klein 
und Hans Kilian (beide Auflageschützen Luftgewehr) die ersten beiden Plätze. 
Den dritten Platz erkämpfte sich Sebastian Moises, der mit dem Luftgewehr 
freistehend überzeugte.
Der Vereinsvorsitzende bedankte sich bei der Siegerehrung herzlich bei allen 
Teilnehmern und Helfern für ihren Einsatz und gratulierte den Gewinnern zu 
ihren hervorragenden Leistungen. „Das Vereinspokalschießen ist ein Höhe-
punkt unseres Schützenjahres und zeigt einmal mehr die Gemeinschaft und 
das sportliche Engagement in unserem Verein“, so der Vorsitzende.
Ein weiteres Highlight des Abends war ein musikalischer Überraschungsbe-
such, der bei geselligem Beisammensein gefeiert wurde. Die Schützengesell-
schaft Füttersee freut sich bereits auf kommende Veranstaltungen und weite-
re spannende Wettkämpfe im Jahr 2025.

SCHULNACHRICHTEN
Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen
Tag der offenen Tür am 22. Februar 2025 von 10 bis 13 Uhr 
mit Informationen zur Anmeldung
Übertritt in Jahrgangsstufe 5, 7 und 10 möglich!

Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung wird es auch Mitmach-Events, 
stündliche Vorträge, Beratungsgespräche, Schulhausbesichtigungen und 
eine Schulhausrallye geben.

Schülerinnen und Schüler aller Schularten können für die vierjährige Wirt-
schaftsschule (Klassen 7 – 10 bzw. mit Vorklasse 6 – 10 oder mit Eingangsstufe 
5- 10) und die zweijährige Wirtschaftsschule (Klassen 10 – 11) angemeldet 
werden. 

Anmeldung und Probeunterricht:
Beginn des Anmeldezeitraums: 17. Februar 2025 mit Zwischenzeugnis
Probeunterricht: 13. Mai bis 15. Mai 2025
Anmeldung Eingangsstufe 5: 5. Mai bis 9. Mai 2025 mit Übertrittszeugnis

Zur Anmeldung bringen Sie bitte das aktuelle Zeugnis, die Geburtsurkunde 
des Kindes sowie einen Nachweis über ausreichenden Masernschutz mit.

Anmeldeformulare finden Sie auch digital unter der Rubrik „Downloads“ auf 
unserer Schulhomepage www.wirtschaftsschule-kt.de.

Das besondere Profil der Wirtschaftsschule: 
 • vertiefte ökonomische Grundbildung und Life Skills
 • MINT-Module (z. B. Robotik, Umwelttechnik, Gesundheit)
 • anerkannter mittlerer Schulabschluss
 • lebens- und berufspraktische Kompetenzen
 • praktische Ausbildung im Übungsunternehmen 

Öffnungszeiten des Sekretariats: 
Montag - Freitag: 8:00 bis 12:30 Uhr

Kontakt und Auskünfte:
Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen, 
Kaiserstraße 2, 97318 Kitzingen
Tel. 09321/92989-0, Fax 09321/92989-299
E-Mail: sekretariat@wirtschaftsschule-kt.de 
Homepage: www.wirtschaftsschule-kt.de

KINDERGARTENNACHRICHTEN
BRK-Kinderhaus Geiselwind 
Am 20. Januar startete wieder unsere Winter-Naturwo-
che. Bei Spaziergängen lernen die Kinder vieles über un-
sere Natur und die Umwelt. Zum Beispiel "Was fressen die 
Tiere im Winter?", "Welche Tiere machen Winterschlaf?" 
und "Woher kommt der Schnee?".
Außerdem stärkt dieses Projekt die sozialen Fähigkeiten 
der Kinder. Sie helfen sich gegenseitig beim An- und Ausziehen und freuen 
sich über gefundene Schätze aus der Natur. 
Des Weiteren lernen Klein und Groß, genau hinzusehen und ihre Umgebung 
bewusst wahrzunehmen. 

KIRCHLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Kath. Pfarrei St. Burkhard, Geiselwind
Kath. Kuratie St. Michael, Appenfelden
Internet: www.pfarrei-geiselwind.de 

Öffnungszeiten Pfarrbüro Schlüsselfeld: Di. u. Do.: 10 - 12 Uhr
Pfr.-Weißenberger-Str. 2, 96132 Schlüsselfeld, Tel. 09552/921212
E-Mail: ssb.dreifrankenland-im-steigerwald@erzbistum-bamberg.de 
 renate.krug@erzbistum-bamberg.de 

Redaktionsschluss für die Ausgabe 3-25
(Erscheinungstag: 21.02.2025) 

Freitag, 14.02.2025, 9:00 Uhr
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Evang.-Luth. Kirchengemeinden
Rehweiler – Füttersee - Ebersbrunn
Rehweiler 12, 96160 Geiselwind
Tel. 09556/318; E-Mail: pfarramt.rehweiler@elkb.de 
Internet: www.kirche-rehweiler-fuettersee.de

Gottesdienste und Termine
4. Sonntag vor der Passionszeit, 9.2.2025
 9.00 Uhr Wasserberndorf: Gottesdienst
 10.00 Uhr Rehweiler: Gottesdienst
 11.00 Uhr Rehweiler Zinzendorfhaus: Mini-Gottesdienst
 14.00 Uhr Autobahnkirche: Messfeier
Septuagesimae, 16.2.2025
 9.00 Uhr Füttersee: Gottesdienst
 10.00 Uhr Haag: Gottesdienst
 14.00 Uhr Autobahnkirche: Evang. Gottesdienst
Sexagesimae, 23.2.2025
 10.00 Uhr Rehweiler: Partnerschaftssonntag
 18.00 Uhr Autobahnkirche: Nacht der Lichter mit Gesängen aus Taizé

Konzert mit Tre Cantores 
am Sonntag, 9.2.2025, 16 Uhr 
Marienkirche Abtswind
Es musizieren: Kirchenmusikdirektor Reiner 
Gaar (Orgel), Erich Koch (Gesang), Markus Ni-
ckel (Flöten). Eintritt frei.

Mittagstisch 
Kegelbahn vom Gasthof Lamm, Geiselwind (barrierefrei)
Dienstag, 4. Februar, 12 Uhr
Anmeldung bis 3.2. im Pfarramt Rehweiler (09556 318).

Von Falschmünzern in Rehweiler
Beim geselligen Nachmittag am Mittwoch, 19.2.2025, 14 Uhr im Zinzendorf-
haus (Rehweiler 6) lautet das Thema von Pfr. Gernert nach dem Kaffeetrinken: 
„Von Falschmünzern, Schatzgräbern und Geisterbeschwörern - der Prozess ge-
gen den Hofbuchdrucker Groot zu Rehweiler 1741“.

Partnerschaftssonntag 
Am 23. Februar ist die Partnerschaft mit dem 
Senior-Flierl-Seminar in Logaweng Thema in 
den Gottesdiensten im Dekanat Castell. Pastor 
William Sugoho (rechts im Bild in der Schlöss-
leinkolonie Rehweiler), der 2018 mit einer das 
Dekanat Castell besuchte, wird neuer Leiter des Seminars.

Fahrt nach Herrnhut 
von Samstag, 27.9., auf Sonntag, 28.9.2025.
Führung in der Kirche, im Friedhof und in der Ster-
nemanufaktur.
Mitfeiern des Gottesdienstes am Sonntag.
EZ oder DZ möglich, 12 Zimmer sind im Gästehaus 
Komensky reserviert bis Mitte Februar.
Kosten für Übernachtung, Verpflegung und Führungen ca. 100 € + Fahrtkosten 
(die noch ermittelt werden). Melden Sie sich bei Interesse bitte bis 16.2.2025 
im Pfarramt Rehweiler!  

CVJM Haag u.U. e.V.
CVJM Jungschar – jeden 
Montag von 17 – 18:30 Uhr
Wenn du zwischen 8 und 12 Jahre alt 
bist, egal ob Junge oder Mädchen, 
dann bist du bei uns in der Jungschar-
gruppe des CVJM Haag genau rich-
tig! Wir treffen uns immer  montags, 
jeweils  von 17.00 bis 18.30 Uhr  im 
CVJM-Haus in Haag.  Wir freuen uns 
auf Dich!

Filmeabend 
am 12. Februar 2025 um 19:30 Uhr 
im CVJM Haus in Haag

NEU: CVJM Mittendrin 
Family
Mittendrin Family am 23.02., 11 Uhr. 
Der gemeinsame Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene, lebendig, kreativ 
und mit viel Musik. Im Anschluss ge-
meinsames Mittagessen möglich.

CVJM Mittendrin Gottesdienst
Nächster Termin am 2. März 2025 11:00 Uhr 
Der andere Gottesdienst mit Band und Lobpreis. Freunde treffen, Glauben le-
ben, Jesus begegnen. Der andere Gottesdienst mit dem Blick für Mission, ein 
Herz für Kinder (Kinderprogramm parallel) und Zeit für Gespräche in gemütli-
cher Atmosphäre bei Snack’s und Getränken.
CVJM Jahreshauptversammlung
Alle Mitglieder des CVJM Haag sind zur  Jahreshauptversammlung am 8. 
März 2025 um 19:30 Uhr im CVM Haus eingeladen. Dieses Jahr stehen wieder 
Wahlen an. Die Vorstandschaft freut sich über rege Teilnahme.

CVJM Haag Fämily Äktschn
Auch diese Jahr gibt es wieder einen Family Äktschn Tag im CVJM Haus in 
Haag. Termin am 9. März 2025. Weiter Infos folgen noch.

07.02. 8.30 Uhr Treffen der Krabbelgruppe Rasselbande

09.02. Landhotel Geiselwind: Genussfrühstück

10.02. 19 Uhr Marktgemeinderatssitzung

11.02. 19 Uhr Jahreshauptversammlung FW und Feuerwehrverein 
Gräfenneuses im FW-Haus

14.02. 8.30 Uhr Treffen der Krabbelgruppe Rasselbande

14.02. 9 Uhr Redaktionsschluss Drei-Franken-Aktuell

21.02. 8.30 Uhr Treffen der Krabbelgruppe Rasselbande

27.02. 18 Uhr Faschingsfeier des Frauenbundes Geiselwind im Ho-
tel STERN

28.02. 8.30 Uhr Treffen der Krabbelgruppe Rasselbande

28.02. 9 Uhr Redaktionsschluss Drei-Franken-Aktuell

VERANSTALTUNGEN GEISELWIND

Bernhard Werner und
Ulrike Rückel mit Familien

Danksagung

Geiselwind im Januar 2025

Als Gott sah, dass die Kraft versiegt, 
die Sonne nicht mehr wärmte und 
das Atmen zu schwer wurde, legte 
er seinen Arm um dich und sprach: 

„Komm, wir gehen heim!“

Zum Gedenken im Gebet an

geb. 14. März 1939
gest. 6. Januar 2025

Cäcilia Werner

Herzlichen Dank allen, die sich in stiller Trauer mit
uns verbunden fühlen und ihre Anteilnahme und

Zuneigung zum Ausdruck gebracht haben.

auf ihrem letzten Weg begleitet und Ihre aufrichtige Anteilnahme und Verbun-
denheit auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht haben.

Aschbach, im Januar 2025
Heidi, Reiner und Thomas

mit Familien

Danksagung
Es war ein großer Trost, nicht allein zu sein bei dem schmerzlichen Abschied von 

dem Menschen, den wir sehr geliebt haben. Und es war ein großer Trost, wahrzu-
nehmen, dass so viele andere Menschen, die sie kannten, sie auch geliebt, geschätzt 

und geachtet haben. Wir möchten deshalb allen von Herzen danken, die unsere 
geliebte Mutter, Oma und Uroma 

Annemarie Ansorge
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Individuelle
Anzeigenformate
sind auf Anfrage

möglich.

x

Hinweise
Auflagenstärke 5.400 Exemplare

Erscheinungsintervall Alle 14 Tage (Ausnahme: August)

Sonderformate mm Preis je Spalte 0,60 €

Zuschläge

• Farbzuschlag: wird für Anzeigen nicht berechnet
• Anschnittzuschlag: 10 % des belegten Formates
• Platzierungszuschlag: 20 % des belegten Formates
• Alle Preise zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer

Nachlässe

• Belegung von 6 Heften innerhalb von 12 Monaten: 5 %
• Belegung von 12 Heften innerhalb von 12 Monaten: 10 %
• Belegung von 23 Heften innerhalb von 12 Monaten: 15 %
• Private Danksagungen: 15 %
• Gleichzeitige Belegung in mind. einem anderen Magazin: 5%

Zahlungsbedingungen

• Zahlung 10 Tage nach Rechnungserhalt (netto)
• Bei Abbuchungsauftrag 2 % Skonto
• Preise sind nicht AE fähig
• Prospektverteilung nicht möglich

gültig ab Dezember 2024

Kontaktieren Kontaktieren 
Sie uns!Sie uns!
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Druck
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Erlbacher Str. 102
91541 Rothenburg/Tauber

Heftformat: DIN A4
Druck: Bogenoffset - 4c
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Firmenanschrift/Stempel

Datum Unterschrift

Anzeigenformate

  

1/1 Seite
190 x 265mm

636,00 €

Umschlagseite
außen

699,60 €

1/2 Seite
quer

190 x 130 mm

312,00 €

1/2 Seite
hoch

92,5 x 265 mm

318,00 €

1/4 Seite
hoch

92,5 x 130 mm

156,00 €

1/3 Seite
quer

190 x 85 mm

204,00 €

1/3 Seite
hoch

92,5 x 175 mm

210,00 €

1/8 Seite
quer

92,5 x 64 mm

76,80 €

1/8 Seite
hoch

43,75 x 130 mm

78,00 €

1/4 Seite
quer

190 x 64 mm

153,60 €

Kleinanzeige
quer

43,75 x 30 mm

18,00 €

1/16 Seite
quer

92,5 x 30 mm

36,00 €

1/16 Seite
hoch

43,75 x 64 mm

38,40 €

x

Erscheinungstermine
x Ausgabe Anzeigen- und

Redaktionsschluss Kalenderwoche Verteilung ab

1 10.01.25 (Fr) 3 17.01.25 (Fr)

2 31.01.25 (Fr) 6 07.02.25 (Fr)

3 14.02.25 (Fr) 8 21.02.25 (Fr)

4 28.02.25 (Fr) 11 07.03.25 (Fr)

5 14.03.25 (Fr) 13 21.03.25 (Fr)

6 28.03.25 (Fr) 15 04.04.25 (Fr)

7 10.04.25 (Do) 17 17.04.25 (Do)

8 02.05.25 (Fr) 19 09.05.25 (Fr)

9 16.05.25 (Fr) 21 23.05.25 (Fr)

10 30.05.25 (Fr) 23 06.06.25 (Fr)

11 12.06.25 (Do) 25 20.06.25 (Fr)

12 27.06.25 (Fr) 27 04.07.25 (Fr)

13 11.07.25 (Fr) 29 18.07.25 (Fr)

14 25.07.25 (Fr) 31 01.08.25 (Fr)

15 07.08.25 (Do) 33 15.08.25 (Fr)

16 05.09.25 (Fr) 37 12.09.25 (Fr)

17 19.09.25 (Fr) 39 26.09.25 (Fr)

18 02.10.25 (Do) 41 10.10.25 (Fr)

19 17.10.25 (Fr) 43 24.10.25 (Fr)

20 31.10.25 (Fr) 45 07.11.25 (Fr)

21 14.11.25 (Fr) 47 21.11.25 (Fr)

22 28.11.25 (Fr) 49 05.12.25 (Fr)

23 12.12.25 (Fr) 51 19.12.25 (Fr)

x



Als deutsche Tochter der schwedischen New Wave Group AB bieten wir ein breit 
gefächertes Textilprogramm von Einstiegs- bis zur Premium-, Business-, sowie 
Sport- und Freizeit-Bekleidung. In unserem dazugehörigen OUTLET im Inno-
Park in Geiselwind suchen wir ab sofort tatkräftige Unterstützung. Werden Sie 
Teil unseres Teams, das mit viel Begeisterung und Spaß ein außergewöhnliches 
Marken- und Einkaufserlebnis schaffen will.

Unsere Anforderungen:
Als erste Anlaufstelle für unsere Kunden sind Sie kontaktfreudig und zeichnen 
sich durch ein freundliches Auftreten aus. Sie sind zuverlässig, flexibel und 
bringen Spaß beim Verkauf von Waren mit. Quereinsteiger sind herzlich 
willkommen und werden von uns eingearbeitet.

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, leistungsgerechte Bezahlung, 
super Einkaufskonditionen und eine Arbeitsstelle in einer angenehmen 
Atmosphäre.

New Wave GmbH, z. H. Herr Gross, Geigelsteinstraße 10, 83080 Oberaudorf, 
thomas.gross@newwave-germany.de, www.newwave-germany.de

Ihre Aufgabe:
- Beratung und Verkauf
- Auszeichnung und Pflege des Produkt-Sortiments
- Mitgestaltung der Warenpräsentation

Aushilfen 538 €-Basis  (m/w/d)

BLG LOGISTICS wickelt an zahlreichen Standorten im In- und 
Ausland die komplexe Logistik für eine Vielzahl unterschiedlicher 
Kunden ab. In Geiselwind und Schlüsselfeld betreiben wir die 
Logistikzentren des Sportartikelher stellers und suchen am 
Standort Schlüsselfeld einen

TECHNISCHEN MITARBEITER M/W/D

GEBÄUDETECHNIK / HAUSTECHNIK
für die Wartung, Instandhaltung und Reparatur der Gebäudetech-
nik und der elektrotechnischen Anlagen.
Der Einstieg bei uns lohnt sich – freuen Sie sich auf: feste Rahmen-
bedingungen bei einem unbefristeten Arbeitsvertrag mit überta-
rifl ichem Gehalt, betriebliche  Altersvorsorge, Mitarbeitervergüns-
tigungen, vermögenswirksame Leistungen, Fahrradleasing und 
Firmenfi tness, Shuttle-Service, kostenloses Obst, Mineralwasser 
und vieles mehr!

#ABSOFORT
#LOHNTSICH
#BLGPUMA

MEHR INFORMATIONEN
WWW.BLG.DE/GEISELWIND

       I
hre

Bewerbung

NEU: Brecher für alle Materialien



KreisLauf Heftla

Auflage: 30.000 Exemplare
Erscheinungsweise: monatlich
jeweils am 2. Wochende des
Monats

Auflage: 10.900 Exemplare
Erscheinungsweise: monatlich

Auflage: 8.700 Exemplare
Erscheinungsweise: monatlich

Auflage: 5.200 Exemplare
Erscheinungsweise: 14-tägig
24 x im Jahr

Auflage: 53.300 Exemplare
Erscheinungsweise: monatlich
jeweils am 1. Wochende des
Monats

Verteilungsgebiete
Leben Meistern

Soziale Betriebe
 der Laufer Mühle gGmbH

Laufer Medien
Laufer Medien

Wir sind für Sie da: Mo. - Do.: 8:00 - 16:30 Uhr | Fr.: 8:00 - 15:00 Uhr

www.sozialebetriebe-laufermuehle.de

Zu unserem Verlag „Laufer Medien“ gehören vier Magazine, die sich über mehrere Landkreise erstrecken.

Was wir bieten
• Wir erreichen mit unseren Magazinen insgesamt mehr als 83.000 Haushalte. 
	 Laut	Werbewirkungsforschung	bedeutet	das	durchschnittlich	insgesamt	300.000	Leserkontakte.
•	 Alle	Medien	sind	auch	unter	www.sozialebetriebe-laufermuehle.de	online	abrufbar.	
• Wenn Sie sich entscheiden, in mehreren unserer Magazine zu inserieren, 
	 um	für	Ihr	Unternehmen	eine	noch	größere	Reichweite	zu	erreichen,	gewähren	wir	attraktive	Rabatte.	

Was unsere Leser sagen

• Unsere regelmäßigen Leserbefragungen haben ergeben, dass sich Leser bei Kaufentscheidungen gerne unsere Anzeigenkunden   
	 auswählen,	weil	diese	vor	allem	dann,	wenn	sie	wiederholt	inserieren,	gut	im	Gedächtnis	bleiben.	
•	 Weiterhin	bestätigt	die	Umfrage,	dass	unsere	Magazine	von	den	Leserinnen	und	Lesern	aufbewahrt	und	mehrmals
  in die Hand genommen werden – so lange, bis die nächste Ausgabe erscheint.

Wie wir gegenseitig vom sozialen Hintergrund profitieren
•	 Unsere	Anzeigenkunden	inserieren	in	einem	redaktionellen	Werbeumfeld,	das	positive	Nachrichten,	bürgerschaftliches	
	 Engagement,	soziale	und	gesundheitliche	Themen	sowie	Ratgeber-Rubriken	und	unternehmerische	Vorbilder	zum	Schwerpunkt	hat.	
• Sowohl Anzeigenkunden als auch Leser helfen direkt oder indirekt mit, dass für die Menschen in den Laufer Medien, die Teil der 
	 Sozialen	Betriebe	der	Laufer	Mühle	gGmbH	sind,	berufliche	und	gesellschaftliche	Perspektiven	entstehen.	
	 Die	Laufer	Medien	beschäftigen	fast	ausschließlich	Menschen,	die	aufgrund	von	Sucht,	psychischen	Erkrankungen	oder	anderen			
 besonderen Lebenslagen in die Laufer Mühle oder die Sozialen Betriebe gekommen sind, um dort Hilfe zu erhalten. 

Ihre Ansprechpartner:
Christian	Philipp	(KLM)		|		Tel:	09193	50	813	-	15	|	email:	anzeigenverwaltung@laufer-medien.de
Jürgen	Stöhr	(GGM	|	SR)			|		Tel:	09193	50	813	-	18	|	email:	ggm@laufer-medien.de		|		email:	rundschau@laufer-medien.de	
Christian	Philipp	(DFA)		|		Tel:	09193	50	813	-	15	|	email:	dfa@laufer-medien.de

Adresse:	Große	Bauerngasse	98	|	91315	Höchstadt	an	der	Aisch

zertifiziert	nach	DIN	EN	ISO	9001:2015

GGM

SR

DFA

KLM
W

W



Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe 

(Erscheinungstag: 21.02.2025) 

Fr., 14.02.25, 9 Uhr

            Transporte                     Spedition     
            Dotterweich         Dotterweich  
  
                                    Du suchst nach einem Job im kaufmännischen Bereich?                                                               
                                         Bewirb Dich für Deine Ausbildung ab 01.09.2025! 

 
                 Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)  
                              Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) 
 
         Wir bieten Dir:                                                             Bewirb Dich jetzt: 
        - Abwechslungsreiche Tätigkeiten        Spedition Dotterweich GmbH 

        - Kollegiales Arbeitsklima         Hr.Hummel 
        - Garantierte Übernahme nach         Gräfenneuses 27 
          erfolgreich abgeschlossener Ausbildung             96160 Geiselwind 
        - Eine attraktive Vergütung         dispo@spedition-dotterweich.de           
        - Leistungsabhängige Sonderzahlungen       09556-922623 

 

 

 

Zukunft für Kinder !

Den Kleinsten KRAFT 
zum Leben schenken.

GEMEINSAM STARK 
FÜR KINDER.

Erfahren   
 Sie mehr:

worldvision.de/ 
starthelfer

Mehrdazu:



 07 . Woche. Gültig ab  10.02.2025 

Deine Auswahl – auch beim Preis.

 Sichere dir deinen 
5 € Kennenlern-Rabatt*

Kaufe vom ��.��. bis �
.��.���	 in 
unserem REWE Zwingel in  Lonnerstadt , 
 Bürgermeister-Sucker-Straße 4   für mind. 
40 € ein und erhalte durch Einscannen des 
Coupons an der Kasse 5 € Rabatt.

 *  Pro Einkauf kann nur ein Coupon eingelöst werden. Nicht mit 
anderen Coupons kombinierbar. Ausgenommen sind Zeitungen, 
Zeitschri� en, Bücher, Tabakwaren, Telefonkarten, Pfand/
Leergut, Tchibo-Non-Food, Treuepunkt-Aktionsartikel, iTunes-
Karten, Fotoarbeiten, Kauf von Gutscheinen, 
Fremdmetzgereien und Geschenkkarten. 

Coca-Cola*, 
Coca-Cola Zero*, Fanta 
oder Sprite Mischkasten
versch. Sorten,
*koffeinhaltig,
je 12 x 1-l-Fl.-Kasten
zzgl. 3.30 Pfand

 6,00 € 
Bonus

Aktion

 2.79 
Merci
Finest Selection   
versch. Sorten,
je 250-g-Pckg.
(1 kg = 11.16)

Knaller

 0.88 
Hackfleisch gemischt   
vom Rind 
und Schwein,
je 100 g

Dein REWE Abholservice:
Vorbestellt. Abgeholt.
Zeit gespart.

Mehr auf rewe.de/abholservice

Folge diesem Symbol am Markt

Jetzt Einkäufe 
online bestellen!

Bei deinem REWE    Lieferservice.

Am 
14.02. ist

Valentinstag!

Knaller

 1.69 

Oatly 
Haferdrink Barista   
versch. Sorten,
je 1-l-Pckg.

Aktion

 2.49 

Meggle
Feine Butter oder 
Streichzart   
versch. Sorten,
je 250-g-Becher/Pckg.
(1 kg = 9.96)

Aktion

 0.88 Fränkische Bratwürste   
je 100 g

 Aus der Bedienungstheke 
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Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 20 Uhr
 Bürgermeister-Sucker-Straße 4  •  91475   Lonnerstadt 

Zwingel


